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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

In der Januarsession befasste sich der Nationalrat mit drei 1990 eingereichten
parlamentarischen Initiativen zur Verbesserung der Vertretung der Frauen in den
Behörden. Die erste (Pa Iv. 91.400) verlangte, dass sich die Ständeratsabordnungen der
Vollkantone aus je einem Mann und einer Frau zusammensetzen müssen. Der Rat lehnte
diesen Vorstoss mit 77 zu 39 Stimmen ab; er begründete seinen Entscheid vor allem mit
dem Argument, dass Quotenregelungen bei Volkswahlen undemokratisch seien.
Eine zweite, von Nationalrätin Leutenegger (gp, BL) eingereichte parlamentarische
Initiative (Pa. Iv. 90.241) forderte, dass in beiden Parlamentskammern, im Bundesrat, im
Bundesgericht und in den ausserparlamentarischen Kommissionen kein Geschlecht mit
einem Anteil von weniger als 40% vertreten sein soll; gleiches, allerdings auf den
Nationalrat beschränkt, forderte auch eine parlamentarische Initiative der SP-Fraktion
(Pa. Iv. 90.242). 
Die vorberatende Kommission beantragte zwar Ablehnung dieser Vorschläge, wollte
aber mit zwei Postulaten den Initiantinnen entgegenkommen. Mit dem einen wollte sie
den Bundesrat auffordern, für Expertenkommissionen analog zu den Bestimmungen
über die Berücksichtigung der sprachlichen Minderheiten eine Regelung zugunsten der
Frauen zu schaffen. Mit dem anderen wurde von der Regierung eine generelle
Abklärung der Realisierbarkeit und der Auswirkungen von geschlechtsspezifischen
Quotenregelungen für die eidgenössischen Behörden erbeten. Wie gross der Argwohn
der Ratsmehrheit gegen jede Art von Frauenquoten ist, zeigte sich bei den
Abstimmungen im Plenum: Nachdem sich der Nationalrat gegen die beiden
parlamentarischen Initiativen ausgesprochen hatte, lehnte er auf Antrag von Moser (ap,
AG) und Steffen (sd, ZH) ohne Diskussion auch die beiden Kommissionspostulate (Po.
91.3036 und Po. 91.3037) ab. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.01.1992
HANS HIRTER

Wie zuvor eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe befasste sich nun auch eine
parlamentarische Kommission mit der Gleichstellung der Geschlechter in der
Gesetzessprache. Gemäss ihrem Bericht sollen bei der Redaktion von Texten der
Bundesversammlung die Empfehlungen der Verwaltungsgruppe zum Zuge kommen
(allerdings ausdrücklich ohne Verwendung von Grossbuchstaben im Wortinneren). Um
die Einheitlichkeit von Gesetzestexten zu gewährleisten, sollen diese Neuerungen
freilich bloss bei neuen Gesetzen oder bei Totalrevisionen, nicht aber bei Teilrevisionen
bereits bestehender Gesetze zur Anwendung gelangen. Den Widerständen französisch-
und italienischsprachiger Parlamentarier wurde insofern Rechnung getragen, als es in
Texten in diesen beiden Amtssprachen auch zulässig ist, weiterhin ausschliesslich die
männliche Form zu verwenden. Der Nationalrat nahm, gegen einen Antrag Maspoli (lega,
TI), mit 65 zu 37 Stimmen vom Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis; der Ständerat
folgte ihm ohne Gegenstimmen. 2

BERICHT
DATUM: 22.09.1992
HANS HIRTER

In einer Abstimmung unter Namensaufruf lehnte es der Nationalrat ab, der in eine
Petition umgewandelten nicht zustandegekommenen Volksinitiative für eine
geschlechtsparitätische Besetzung des Nationalrats ("Nationalrat 2000") Folge zu
geben. Im Zusammenhang mit der Ersatzwahl in den Bundesrat reichte Nationalrätin
Bär (gp, BE) auch eine parlamentarische Initiative [93.406] ein, welche für beide
Geschlechter eine "angemessene Vertretung im Bundesrat" fordert. 3

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 17.06.1993
HANS HIRTER

Die Forderung nach einer Geschlechterquote für politische Institutionen erhielt nach
der Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat neuen Auftrieb. Namentlich von
grünen Parlamentarierinnen wurden die Vorarbeiten für die Lancierung eines neuen
Volksbegehrens vorangetrieben. Im September begann die Unterschriftensammlung für
die Initiative "Für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden
(Initiative 3. März)". Sie verlangt generell eine "angemessene" Vertretung der Frauen in
den Institutionen und Verwaltungen auf Bundesebene. Im einzelnen wird festgehalten,
dass der Bundesrat mindestens drei Frauen zählen muss, dass bei den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.09.1993
HANS HIRTER
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Nationalratswahlen in keinem Wahlkreis (d.h. Kanton) die Differenz zwischen der Zahl
der männlichen und der weiblichen Abgeordneten mehr als eins betragen darf, und
dass die Vollkantone je eine Frau und einen Mann in den Ständerat zu delegieren haben.
Im Gegensatz zur ersten, nicht zustandegekommenen Initiative "Nationalrat 2000" wird
die konkrete Ausgestaltung der Wahlprozeduren dem Gesetzgeber überlassen. (Zu den
parlamentarischen Vorstössen aus dem Vorjahr siehe hier.) 4

In seiner Antwort auf eine Frage Gonseth (gp, BL) gab Bundeskanzler Couchepin
bekannt, dass im Rahmen der Neubestellung des Grossteils der insgesamt 255
ausserparlamentarischen Kommissionen der Anteil der weiblichen Mitglieder auf 16%
angestiegen sei. 5

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 09.12.1993
HANS HIRTER

Das Bundesgericht nahm zu einer Beschwerde gegen die 1997 durch den Urner Landrat
(Parlament) erfolgte Ungültigkeitserklärung einer kantonalen Volksinitiative für eine
Frauenquote für die Behörden Stellung. Es bestätigte dabei sein Urteil aus dem Vorjahr
zu einer ähnlichen Solothurner Initiative, dass generelle Wahlquoten im Widerspruch
zur Bundesverfassung stehen, da sie bei durch das Volk gewählten Behörden einer
Einschränkung des freien und gleichen Wahlrechts gleichkommen würden. Geschützt
wurden hingegen diejenigen Teile der Initiative, welche Quoten für Kommissionen und
Behörden, die nicht direkt vom Volk gewählt werden, sowie für die Wahllisten der
Parteien fordern. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 08.10.1998
HANS HIRTER

Jahresrückblick 2019: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand aus mindestens vier Gründen 2019 im Fokus der politischen
Debatte. Zuerst gab die Departementsverteilung  im Nachgang der
Bundesratsersatzwahlen vom Dezember 2018, bei denen Doris Leuthard (cvp) und
Johann Schneider-Ammann (fdp) durch Viola Amherd (cvp) und Karin Keller-Sutter (fdp)
ersetzt worden waren, zu reden (vgl. auch den entsprechenden Peak bei der
Medienberichterstattung). Nicht nur, dass mit Viola Amherd zum ersten Mal in der
Geschichte der Schweiz eine Frau das VBS übernahm, sondern auch der Wechsel von
Guy Parmelin ins WBF und von Simonetta Sommaruga ins UVEK wurden in den Medien
diskutiert. Kommentiert wurde dabei insbesondere, dass die Verteilung offenbar erst
nach einem Mehrheitsbeschluss innerhalb des Gremiums zustande gekommen war, was
als schlechter Start und Herausforderung für die künftige Konkordanz interpretiert
wurde. Mit der Wahl von zwei Frauen in die Landesregierung wurde der Debatte um die
verfassungsmässige Festschreibung einer Frauenquote im Bundesrat der Wind aus den
Segeln genommen. Ein entsprechender Vorstoss, der vom Ständerat noch angenommen
worden war, wurde vom Nationalrat versenkt. Auch die Idee einer Karenzfrist, also das
Verbot für ehemalige Magistratspersonen, Mandate von Unternehmen anzunehmen, die
in Beziehung zu ihrem Regierungsamt stehen, wurde – wie schon 2015 – abgelehnt. Die
Gesamterneuerungswahlen für den Bundesrat Ende Jahr lösten eine breite und medial
stark begleitete Debatte um Zauberformel, Konkordanz, Systemstabilität und die
Ansprüche der bei den Wahlen 2019 sehr erfolgreichen Grünen Partei auf einen
Bundesratssitz aus. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich, Regula Rytz, die
Sprengkandidatin der Grünen, nicht anstelle von Ignazio Cassis in die Exekutive zu
wählen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament war im Berichtjahr
Gegenstand parlamentarischer Arbeit. Beraten wurde dabei insbesondere die Idee
eines Verordnungsvetos. Die auf eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG; Pa.Iv.
14.422) zurückgehende, 2014 eingereichte Idee sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder
eines Rates gegen die Veröffentlichung einer bundesrätlichen Verordnung ein Veto
einlegen kann, wenn die Stossrichtung der Verordnung nicht dem Willen des Parlaments
entspricht. Während sich eine Mehrheit des Nationalrats davon eine präventive Wirkung
erhoffte, lehnte die Mehrheit des Ständerats die Vorlage als zu kompliziert ab. Ein
weiteres Mal abgelehnt wurde – ebenfalls nach längeren Diskussionen – die Idee einer
Neuorganisation der Legislaturplanung. Das Parlament debattiert in schöner
Regelmässigkeit seit der 2002 eingeführten Änderung, ob die Diskussionen um die
zahlreichen Änderungsanträge an der Legislaturplanung zielführend seien. Der Antrag,
die Planung wie vor 2002 einfach zur Kenntnis nehmen zu können und eben nicht als
Bundesbeschluss behandeln zu müssen, stiess aber im Parlament erneut auf taube
Ohren. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Diskussion nach den eidgenössischen

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Wahlen 2019 erneut losgehen wird. 

Im Nationalrat wurde 2019 die Frage erörtert, wie politisch die Verwaltung sei.
Während eine Motion Bigler (fdp, ZH; Mo. 17.4127), die eine Offenlegung der
Interessenbindungen von Kaderangestellten verlangt, von der grossen Kammer
angenommen wurde, lehnte diese ein Postulat Burgherr (svp, AG; Po. 17.3423) ab, mit
dem hätte untersucht werden sollen, wann und wie die Verwaltung effektiv politischen
Einfluss ausübt. Dauerbrenner im Parlament waren auch 2019 Sparmassnahmen bei den
Personalkosten in der Verwaltung. Diese sollten, wäre es nach dem Nationalrat
gegangen, mit Hilfe von Digitalisierung oder durch einen Ausgabenstopp in den Griff
bekommen werden – der Ständerat verweigerte aber jeweils seinen Segen dazu. 

Im letzten Jahr der 50. Legislatur kam es im Parlament noch zu fünf Mutationen.
Insgesamt wurden in der 50. Legislatur 26 Nationalrats- und zwei Ständeratsmandate
ersetzt; rund ein Drittel der Mutationen war durch die SP-Fraktion zu verantworten. Das
Büro-NR will sich in einem Bericht auf ein Postulat Feri (sp, AG; Po. 18.4252) der
Vereinbarkeit der Parlamentsarbeit mit Familie und Beruf annehmen, einem Thema, das
in den letzten Jahren immer virulenter zu werden scheint, wie verschiedene Vorstösse
zeigen. Nicht einig wurde man sich in den Räten über verschiedene Spesenregelungen.
Die SPK-NR entschloss sich deshalb, mit einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 19.431)
wenigstens die Übernachtungsentschädigungen einheitlicher zu organisieren. Diskutiert
wurde im Parlament auch 2019 wieder über Regeln für transparenteres Lobbying. Die
seit Langem schwelende Debatte, die spätestens 2015 mit der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» viel Fahrt aufgenommen hatte, wurde allerdings stark abgebremst:
Fast wäre auch der letzte, ziemlich zahnlose Vorstoss in diese Richtung versandet, wenn
nicht der nach den eidgenössischen neu zusammengesetzte Nationalrat den
Nichteintretensentscheid auf einen Vorschlag der SPK-SR sozusagen in letzter Minute
zurückgenommen hätte.

Etwas stärker in den Fokus als auch schon geriet 2019 die Judikative, was sich auch in
der Medienkonjunktur zu diesem Thema zwischen März und September 2019
beobachten lässt. Dies hatte einerseits damit zu tun, dass im Nationalrat über die
Revision des ziemlich umstrittenen Bundesgerichtsgesetzes debattiert wurde –
insbesondere die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird wohl auch 2020 noch zu
reden geben, auch wenn der Ständerat kurz vor Ende Jahr beschloss, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Andererseits standen einige Ersatzwahlen an, die jedoch in aller
Regel geräuschlos über die Bühne gehen. Beinahe wäre jedoch eine Ersatzwahl ans
Bundesgericht zur Ausnahme dieser Regel geworden, da die GK entgegen den
Gepflogenheiten nicht die am stärksten untervertretene SVP, sondern die CVP
berücksichtigte, was beinahe zu einer noch nie vorgekommenen Kampfwahl geführt
hätte. Dafür, dass das Gerichtswesen auch in Zukunft im Gespräch bleibt, wird wohl
auch die 2019 zustande gekommene Justizinitiative sorgen, die vorschlägt, oberste
Richterinnen und Richter per Losverfahren zu bestimmen, um eben diese starke, dem
Proporzgedanken geschuldete Verbindung zwischen Judikative und Parteien zu
verhindern. Viel zu schreiben gab zudem die Bundesanwaltschaft. Nach langen und
stark medial begleiteten Diskussionen zu einer Disziplinaruntersuchung um den
amtierenden Bundesanwalts Michael Lauber wurde dieser erst nach einer Verschiebung
der Wahl von der Sommer- in die Herbstsession und äusserst knapp für eine dritte
Amtsperiode bestätigt.

Im Wahljahr 2019 trat die Nutzung der direkten Demokratie ein wenig in den
Hintergrund. An zwei Abstimmungswochenenden wurde lediglich über drei Vorlagen
abgestimmt. Dabei folgte die Mehrheit der Stimmbevölkerung sowohl bei den beiden
Referenden (STAF und Waffenschutzrichtlinie) als auch bei der Zersiedelungsinitiative
der Empfehlung von Parlament und Bundesrat. Die Ablehnung der
Zersiedelungsinitiative bedeutet zudem, dass in der 50. Legislatur kein einziges
Volksbegehren Erfolg hatte. Die wahlbedingte Abstimmungspause wird wohl in den
folgenden Jahren zu einigen Abstimmungswochenenden mit mehreren Vorlagen führen,
sind doch Ende 2019 ganze 16 Volksinitiativen im Unterschriftenstadium und 19
abstimmungsreif oder beim Bundesrat oder im Parlament in Beratung. Dafür, dass in
Zukunft die direkte Demokratie umfassender genutzt werden könnte, sorgte das
Parlament zudem mit seiner Entscheidung zur Kündigung von Staatsverträgen, die
zukünftig nicht mehr dem Bundesrat, sondern der Legislative und im Falle eines
Referendums der Stimmbevölkerung obliegt. Eines der anstehenden Volksbegehren ist
die Transparenzinitiative, für die die SPK-SR 2019 einen indirekten Gegenentwurf in die
Vernehmlassung gab, mit dem die Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen im Gesetz geregelt werden soll und der in der Wintersession
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vom Ständerat mit Anpassungen gutgeheissen wurde. 

Einen herben Dämpfer erlitt 2019 die Idee des elektronischen Wählens und
Abstimmens. Nachdem der Kanton Genf bereits Ende 2018 sein E-Voting-System
eingestellt hatte und das System der Post in einem öffentlich ausgeschriebenen
Stresstest den Anforderungen nicht standgehalten hatte, bestanden keine brauchbaren
technischen Angebote mehr für die effektive Durchführung von «Vote électronique».
Daher entschied sich der Bundesrat, sein Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal
einzuführen, vorläufig zu sistieren. Gegenwind erhielt der elektronische Stimmkanal
zudem von einer Anfang 2019 lancierten Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium.
Immerhin entschied sich der Nationalrat für eine Motion Zanetti (svp, ZH; Mo. 19.3294)
mit dem Ziel, die Abstimmungsunterlagen elektronisch zustellen zu können. 7

Bundesrat

In schöner Regelmässigkeit wird in der Schweiz, vorzugsweise vor Bundesratswahlen,
die Zweckmässigkeit der Fortführung der sogenannten Zauberformel, d.h. der seit 1959
unveränderten parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesrates zur Diskussion
gestellt. Dieses Jahr wurde die Debatte vom Tessiner Nationalrat Cotti (cvp) lanciert. Er
regte an, dass die neugewählte Bundesversammlung sich vor der Bundesratswahl im
Dezember zu einer ausserordentlichen Session treffen sollte, um über ein verbindliches
Regierungsprogramm zu beraten. Die Regierungsbeteiligung der Parteien sollte von der
Zustimmung zu diesem Programm abhängig gemacht werden. Die SP setzte sich sofort
vehement gegen diesen Vorschlag zur Wehr. Sie kritisierte ihn als Manöver, um die SP
entweder auf bürgerliche Positionen zu verpflichten oder aus der Regierung zu
drängen. Aber auch die Parteipräsidenten Steinegger (fdp) und Segmüller (cvp) zeigten
keine Begeisterung für diese Idee. Die vier Regierungsparteien beschlossen immerhin,
nach den Parlamentswahlen im November die Weiterführung der Zauberformel und die
zukünftige Regierungspolitik gemeinsam zu diskutieren. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.11.1991
HANS HIRTER

In ihrem ersten gemeinsamen Gespräch im November kamen die Spitzen der
Regierungsparteien überein, die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates
nicht anzutasten. Sie beschlossen, die Differenzen und Gemeinsamkeiten zu
verschiedenen wichtigen Themen zu diskutieren, ohne aber den Versuch zu
unternehmen, sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm zu verpflichten. In
weiteren Sitzungen einigte man sich darauf, auch die personelle Zusammensetzung des
Bundesrates nicht zu verändern. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.12.1991
HANS HIRTER

Am besten stehen die Realisierungschancen für die Forderung nach einer Revision der
Verfassungsvorschrift, welche verlangt, dass nicht zwei amtierende Mitglieder der
Landesregierung aus dem selben Kanton stammen dürfen. In Form von
parlamentarischen Initiativen verlangten die LdU/EVP-Fraktion, sowie die Nationalräte
Ruf (sd, BE) (93.410) und Wanner (fdp, SO) (93.403), dass maximal zwei Bundesräte aus
dem gleichen Kanton kommen dürfen; der Genfer Ducret (cvp) postulierte gar die
Streichung des Verfassungsartikels.

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats kam zum Schluss, dass dieses
Problem sofort gelöst werden sollte. Um das Verfahren abzukürzen, formulierte sie im
Einklang mit den erwähnten Initianten eine eigene parlamentarische Initiative mit dem
Antrag, den entsprechenden Verfassungsartikel 96, Absatz 1, Alinea 2 BV ersatzlos zu
streichen. In der Begründung zu ihrer Forderung führte sie aus, dass die im letzten
Jahrhundert wichtigen Konfliktlinien zwischen den Kantonen, namentlich zwischen den
katholischen einerseits und den drei grossen protestantischen (Zürich, Bern und
Waadt) andererseits, weitgehend verschwunden seien. Zudem könne davon
ausgegangen werden, dass die Bundesversammlung als Wahlbehörde von sich aus dafür
sorgen werde, dass es nicht zu einer massiven und dauerhaften Übervertretung
einzelner Kantone kommen werde. Die Erfahrung bei der Berücksichtigung der
verschiedenen Sprachregionen mache deutlich, dass es dazu keiner geschriebener
Vorschriften bedürfe. Im Ständerat hatte Schiesser (fdp, GL) mit einer
parlamentarischen Initiative ebenfalls die Streichung der Kantonsklausel verlangt
(93.407). Der Rat gab dieser Initiative mit relativ knappem Mehr Folge, allerdings mit
dem Vorbehalt, dass dieser Entscheid nur bedeute, dass die Frage von der
Staatspolitischen Kommission im Rahmen der Regierungsreform überprüft werden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.1993
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



soll. 10

Der Bundesrat veröffentlichte seine Stellungnahme zum Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrats, die Verfassungsbestimmung, wonach nicht zwei
Mitglieder der Landesregierung aus dem selben Kanton stammen dürfen, ersatzlos zu
streichen. Er sprach sich gegen diese Neuerung aus. Dabei stützte er sich vor allem auf
eine Vernehmlassung, welche ergeben hatte, dass sich von den nicht
deutschsprachigen Kantonen nur gerade Genf dafür ausgesprochen hatte. Die
Nationalratskommission zog aus der Vernehmlassung gegenteilige Schlüsse. Da eine
deutliche Mehrheit der Kantone die Neuerung begrüsst hatte, beschloss sie, dem
Plenum die Streichung der Kantonsklausel zu beantragen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.1994
HANS HIRTER

Trotz dem negativen Urteil des Bundesrats hielt die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats an ihrem Vorschlag für eine ersatzlose Streichung der
Verfassungsbestimmung, wonach nicht zwei Mitglieder der Landesregierung aus
demselben Kanton stammen dürfen, fest. Obwohl die Sprecher der Fraktionen der SP
und der FDP dem Problem keine Dringlichkeit zuerkennen wollten, und diejenigen der
CVP und der LP föderalistische Einwände vorbrachten, beschloss der Nationalrat
Eintreten und stimmte der Streichung der Kantonsklausel mit 61:48 Stimmen zu. Der
Ständerat lehnte hingegen die Neuerung mit 28:9 Stimmen ab. Immerhin milderte er
seinen Entscheid insofern, als er die Behandlungsfrist der 1993 überwiesenen
parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) (93.407), welche den Auslöser der
Reform gebildet hatte, verlängerte. Die Volkskammer beschloss in der Folge, das
Geschäft zu sistieren und abzuwarten, ob das Anliegen im Rahmen der geplanten
Totalrevision der Verfassung oder der angestrebten umfassenden Regierungsreform
berücksichtigt wird. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat pflichtete dem Beschluss des Nationalrats bei, die Diskussion der
Aufhebung der Verfassungsklausel, wonach nicht zwei Bundesräte aus demselben
Kanton stammen dürfen, vorläufig zu sistieren. Die entsprechenden parlamentarischen
Initiativen von Schiesser (fdp, GL) (93.407) resp. der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrats sollen erst dann wieder aktiviert werden, wenn das Anliegen nach
Abschluss der Totalrevision der Bundesverfassung oder einer umfassenden
Regierungsreform noch nicht erledigt ist. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Die Beseitigung der sogenannten Kantonsklausel war für den Ständerat weiterhin kein
dringliches Anliegen. Er hatte zwar 1993 mit der Überweisung einer parlamentarischen
Initiative Schiesser (fdp, GL) der Reform grundsätzlich zugestimmt. Auf Antrag seiner
Staatspolitischen Kommission (SPK) beschloss er nun, die Frist für die Ausarbeitung
einer konkreten Vorlage um weitere zwei Jahre zu verlängern. Er drückte dabei die
Hoffnung aus, dass sich die Neuerung in ein umfassenderes Projekt zur
Regierungsreform würde einbauen lassen. Die Verfassungskommission des Ständerates
möchte die Kantonsklausel auf jeden Fall nicht im Rahmen der laufenden
Verfassungstotalrevision streichen, da diese materielle Neuerung die Grenzen einer
„Nachführung“ sprengen würde. Ihr diesbezüglicher Entscheid fiel mit 10 zu 1 Stimmen
deutlich aus. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1997
HANS HIRTER

Das Parlament beschloss im Berichtsjahr die Beseitigung der sogenannten
Kantonsklausel für die Zusammensetzung der Landesregierung. Der Nationalrat strich
zuerst im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung (96.091) die Kantonsklausel.
Der Ständerat lehnte dies jedoch ab, da diese Neuerung über die angestrebte
Verfassungsnachführung hinausgehen würde. Der Nationalrat beschloss daraufhin,
seine parlamentarische Initiative aus dem Jahr 1993 (ersatzlose Streichung der
Kantonsklausel), für welche der Ständerat 1995 Nichteintreten beschlossen hatte,
wieder zu reaktivieren. Der Ständerat konnte sich allerdings mit einer ersatzlosen
Streichung der Kantonsklausel nicht einverstanden erklären. Er lehnte zwar den
Nichteintretensantrag seiner Kommissionsmehrheit, welche die Frage erst im Rahmen
der Staatsleitungsreform behandelt sehen wollte, deutlich ab. Er beschloss aber, dass
die Bundesversammlung bei der Wahl auf die „angemessene“ Vertretung der
Landesgegenden und Sprachregionen Rücksicht zu nehmen habe. Die von der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.10.1998
HANS HIRTER
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Kommissionsmehrheit zusätzlich vorgeschlagene und namentlich von welschen
Sprechern verteidigte Norm, dass die Bundesräte aus mindestens fünf verschiedenen
Kantonen stammen müssen, fand hingegen vor dem Plenum keine Gnade. Der
Nationalrat akzeptierte die neue Formel und lehnte einen Antrag Fankhauser (sp, BL),
der darin auch noch die Geschlechter erwähnt haben wollte, mit 91:75 Stimmen ab; in
der kleinen Kammer war zuvor ein identischer Antrag Brunner (sp, GE) mit 31:8 Stimmen
ebenfalls abgelehnt worden. In der Schlussabstimmung fand der neue
Verfassungsartikel im Nationalrat mit 144 gegen 37 (bürgerliche) Stimmen Zustimmung,
im Ständerat mit 35:1 Stimmen. 15

Am 7. Februar stimmten Volk und Stände mit deutlichem Mehr der Beseitigung der
sogenannten Kantonsklausel in der Verfassung für die Zusammensetzung der
Landesregierung zu. Nur gerade die Kantone Wallis und Jura lehnten die neue
Verfassungsbestimmung ab. In der sehr bescheiden geführten Kampagne bildete sich
zwar – als Gegenpol zu dem aus rund 90 nationalen Parlamentariern der
Bundesratsparteien gebildeten befürwortenden Komitee – auch ein aus Politikern aller
politischer Lager gebildetes Gegenkomitee. Sein Hauptargument war, dass diese
Reform nur ein erster Schritt zu einem Abbau der föderalistischen Garantien zugunsten
der kleinen Kantone darstelle. Sei dieser Schritt einmal gemacht, würden auch weitere,
wie die Übervertretung der bevölkerungsschwachen Kantone im Ständerat und das
Ständemehr bei obligatorischen Volksabstimmungen unter Beschuss geraten. Viel Geld
für Inserate war aber nicht vorhanden und die Debatten, soweit sie überhaupt
stattfanden, verliefen äusserst zahm. Von den politischen Parteien hatten alle die Ja-
Parole beschlossen. Immerhin gab es mit der Nein-Parole der SVP des Kantons Zürich
auch eine prominente Gegenstimme. Herzensblut vergoss allerdings auch die Zürcher
SVP nicht für die Beibehaltung der Kantonsklausel. Gegen die Reform sprachen sich
auch die Waadtländer Liberalen und einige Sektionen der FDP und der CVP in der
Westschweiz und im Tessin 

Bundesbeschluss über die Wählbarkeit in den Bundesrat 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'287'081 (74,7%) / 18 6/2 Stände
Nein: 436'511 (25,3%) / 2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP (4*), CVP (2*), SVP (6*), LP (1*), LdU, EVP, FP, SD (1*), EDU, PdA; SGB.
– Nein: Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Anteil von fast 75% klar aus. Mit Ausnahme von Jura
und Wallis stimmten alle Kantone zu; in den kleineren (NE, FR, AI, AR, Innerschweiz, GL,
GR) sowie im Tessin lag der Ja-Stimmen-Anteil allerdings unter dem Landesmittel. Die
grössten Ja-Mehrheiten ergaben sich in Genf, Zürich und Basel-Stadt mit über 80%. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.02.1999
HANS HIRTER

Der Wahlsieg der SVP bei den Nationalratswahlen, welcher sie von der viertgrössten
zur wählermässig stärksten Partei hatte anwachsen lassen, belebte die sporadisch
aufkeimende Diskussion um die Fortführung der sogenannten Zauberformel für die
parteipolitische Zusammensetzung der Landesregierung. Unmittelbar nach den
Nationalratswahlen verlangten Parteipräsident Maurer (ZH) und Nationalrat Blocher
(svp, ZH) einen der beiden CVP-Sitze, da diese nun zur schwächsten Bundesratspartei
geworden sei. Diese Forderung wurde von der SVP übernommen; die von der Partei
reklamierte Aussprache über eine neue Regierungszusammensetzung stiess aber bei
den anderen Bundesratsparteien auf kein Interesse. Die FDP zeigte keine Lust, einen
der beiden im Frühjahr frisch gewählten CVP-Vertreter bereits wieder abzuwählen, und
auch die SP konnte kein Interesse an der Schwächung der politischen Mitte zugunsten
der SVP haben. In der Folge änderte deshalb die SVP ihre Stossrichtung und verlangte
einen der beiden SP-Sitze. Mit dieser Forderung konnte sie zwar bei einigen
Freisinnigen auf Unterstützung hoffen, provozierte aber auch eine Gegenreaktion bei
der SP, welche erklärte, dass bei einer Abwahl eines ihrer beiden Regierungsmitglieder
auch das andere zurücktreten würde. Die FDP gestand zwar zu, dass eine rein

ANDERES
DATUM: 14.12.1999
HANS HIRTER
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bürgerliche Regierung nicht ohne Reiz wäre, gab aber zu bedenken, dass die
bestehenden Volksrechte die Regierungspolitik lähmen könnten und zudem der SP ihre
Oppositionsrolle zu einfach machen würden. Ende November nominierte die SVP-
Fraktion ihren Bisherigen Adolf Ogi sowie, als Herausforderer für die beiden
Sozialdemokraten, Christoph Blocher. Die CVP-Fraktion sprach sich einstimmig und die
FDP-Fraktion bei einigen Gegenstimmen für die Bestätigung der Bisherigen und damit
gegen die Wahl von Blocher aus. 17

Die Grünen kündigten kurz nach Ogis Demission an, dass sie eine eigene Kandidatin
aufstellen würden, was sie mit der Nominierung von Nationalrätin Cécile Bühlmann (LU)
dann auch taten. Die SP versuchte vergeblich, die FDP und die CVP von der
Opportunität eines Rauswurfs der SVP aus der Regierung zu überzeugen. Ihr Angebot,
zu diesem Zweck eine freisinnige Kandidatur zu unterstützen, fand lediglich bei einigen
Freisinnigen aus der Romandie Interesse. Der Versuch, die SVP aus dem BR
abzuwählen, fand in der SP-Fraktion mit 29:5 Stimmen eine klare Mehrheit. Danach
lancierten einzelne SP-Politiker die Idee, mit Ulrich Siegrist wenigstens einen möglichst
weit vom politischen Kurs seiner Partei entfernten Vertreter der SVP zu wählen. Ganz
zum Schluss der Kampagne versuchte die SP dann auch noch, den FDP-Präsidenten
Franz Steinegger (UR) ins Spiel zu bringen. Die FDP und die CVP hatten zwar keine Lust,
der SVP den Bundesratssitz zu entreissen; aber sie machten von Anfang an klar, dass sie
niemanden unterstützen würden, der auf der radikalen aussenpolitischen Linie von
Nationalrat Blocher und seiner Zürcher SVP politisiert. Da Eberle und auch Fuhrer
sowohl beim UNO-Beitritt als auch bei der Frage der Bewaffnung von schweizerischen
Armeekontingenten bei Friedenseinsätzen im Ausland eine von Blocher divergierende
Meinung vertreten, waren für sie grundsätzlich alle vier SVP-Politiker wählbar. Beide
Fraktionen verzichteten darauf, eine bestimmte Kandidatur zu unterstützen. Die
Fraktion der Liberalen sprach sich für Schmid aus. 18

ANDERES
DATUM: 05.12.2000
HANS HIRTER

Die Leitung der SVP hatte schon vor dem offiziellen Rücktritt von Dreifuss angekündigt,
dass sie die Gelegenheit einer Ersatzwahl wahrnehmen werde, um für den von ihr seit
den Nationalratswahlen 1999 geforderten zweiten Regierungssitz zu kämpfen. Die SVP-
Fraktion bestätigte diese Haltung und kündigte zudem an, dass in ihren Augen diese
Ersatzwahl auch ein Lackmustest für die bürgerliche Gesinnung der FDP und der CVP
sein werde, welche sich entscheiden müssten, ob sie eine Kandidatur der Linken oder
der SVP unterstützen wollen. Der von der Parteileitung vorgeschlagene Nationalrat Toni
Bortoluzzi (ZH) wurde von einer Delegiertenversammlung der nationalen Partei in Lupfig
(AG), welche schon ganz im Zeichen der eidgenössischen Wahlen vom Herbst 2003
stand, nominiert und anschliessend von der SVP-Fraktion zum offiziellen Kandidaten
bestimmt. 19

ANDERES
DATUM: 30.11.2002
HANS HIRTER

Das herausragende Ereignis des Jahres in diesem Bereich war aber nicht die
Neubesetzung des freisinnigen Bundesratssitzes, sondern das Aufbrechen der seit
1959 praktizierten Formel für die parteipolitische Zusammensetzung der
Landesregierung, die sogenannte Zauberformel. Bereits im Vorfeld der
Nationalratswahlen wurde darüber spekuliert, ob bei einem weiteren Vormarsch der
SVP auf Kosten der FDP und der CVP ein zweiter Sitz für die SVP noch zu vermeiden
wäre. Allerdings wurde die Abwahl (bzw. Nichtwiederwahl) eines der beiden
wiederkandidierenden Regierungsmitglieder der CVP noch als wenig wahrscheinlicher
Tabubruch bezeichnet. Eine Nichtwiederwahl hatte es seit 1848 erst zweimal (1854,
Ochsenbein, und 1872, Chalet-Venel) gegeben. Beide wurden allerdings durch
Herausforderer aus derselben Partei (FDP) verdrängt. Aus den Parlamentswahlen vom
19. Oktober ging die SVP mit einem Wähleranteil von 26,7% (+4,2%) als eindeutige
Siegerin hervor. Indem sie in den französischsprachigen Kantonen Genf, Neuenburg
und Waadt zur stärksten bürgerlichen Partei wurde, konnte sie auch ihr bisheriges
Manko, fast ausschliesslich eine Deutschschweizer Partei zu sein, abstreifen. Verloren
hatten die CVP, welche noch auf 14,4% (-1,5%) kam, und die FDP mit 17,3% (-2,6%); die
SP vermochte hingegen ihren Wähleranteil um 0,8% auf 23,3% zu steigern. 20

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
HANS HIRTER
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Am Abend des Wahlsonntags überraschte der Präsident der SVP, Ueli Maurer, die
Präsidenten der anderen Parteien vor laufender Fernsehkamera mit der ultimativ
vorgetragenen Forderung, dass bei der Gesamterneuerungswahl vom Dezember
Christoph Blocher anstelle einer der bisherigen CVP-Vertreter in den Bundesrat zu
wählen sei, ansonsten die SVP aus der Regierung austreten werde. Wie sich in letzterem
Fall der amtierende Bundesrat der SVP, Samuel Schmid, verhalten würde, blieb offen.
Die SVP-Fraktionsführung und später auch die Fraktion und eine
Delegiertenversammlung sanktionierten dieses in kleinem Kreis vorbereitete Vorgehen
Maurers erst im Nachhinein, aber ohne wesentliche Opposition. Die rasch
verstummende parteiinterne Kritik monierte, dass die üblichen Prozeduren bei der
Kandidatennomination missachtet würden, und dass ein so wichtiger Entscheid wie ein
Regierungsaustritt nur von einer Delegiertenversammlung oder einer Urabstimmung
gefällt werden könne.

Die beiden anderen bürgerlichen Regierungsparteien reagierten unterschiedlich. Die
FDP kritisierte zwar das aggressive Vorgehen der SVP, sah aber keinen Grund, deren
Anspruch auf einen der beiden CVP-Sitze und die Kandidatur Blocher zu bekämpfen.
Die von der SVP anvisierte CVP erklärte hingegen, dass ihre Vertreter nicht zurücktreten
würden und die Partei sie dabei voll unterstützen werde. Auch ihre Bundesräte Deiss
und Metzler liessen nie Zweifel daran aufkommen, dass sie wieder kandidieren würden.
Obwohl es an der kompromisslosen Haltung der CVP auch parteiinterne Kritik gab,
welche befürchtete, dass nach dem neuerlichen Wahlsieg der SVP ein Beharren auf den
zwei Bundesratssitzen für die CVP kontraproduktiv wäre, hielt die CVP-Spitze bis zur
Bundesratswahl vom 10. Dezember an dieser Linie fest. In der Vorbereitung des Terrains
für die Bundesratswahl machte sich die CVP die Idee der SP zu Eigen, dass die SVP,
zumindest vorläufig, den durch die Demission Villigers freiwerdenden FDP-Sitz erhalten
solle. Dabei griff sie die FDP auch inhaltlich an: Mit ihrer Unterstützung der Kandidatur
Blocher sei diese zum Anhängsel der SVP geworden und nicht mehr repräsentativ für
ihre gemässigt bürgerliche Wählerschaft. Diese werde einzig noch durch die CVP
vertreten, weshalb deren Anspruch auf zwei Sitze gerechtfertigt sei. Eine Woche vor der
Wahl beschloss die Fraktion, an der Wiederkandidatur sowohl von Deiss als auch von
Metzler festzuhalten. Zudem entschied sie, dass die zuerst antretende Metzler bei einer
Nichtwahl nicht gegen den nach ihr zu wählenden Deiss antreten dürfe.

Die Haltung der SP war nicht eindeutig und zudem stark von taktischen Interessen
geprägt. Im Sommer hatte Parteipräsidentin Brunner eine gewisse Bereitschaft
erkennen lassen, der SVP einen zweiten Regierungssitz zulasten der CVP einzuräumen.
Sie begründete diese von einem Teil der Linken als Tabubruch empfundene
Unterstützung der SVP nicht mit deren Wählerstärke, sondern mit dem Verhalten der
CVP, welche zu weit nach rechts gerückt sei. Indirekt gab sie damit der CVP zu
verstehen, dass eine SP-Unterstützung für die Verteidigung ihrer beiden
Regierungssitze nicht gratis zu haben sei. In der Phase der Wahlvorbereitungen
konkretisierte die SP-Spitze diesen Preis und verlangte von der CVP Zusicherungen, in
konkreten sozial-, wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen die SP-Positionen
mitzutragen. Derartige Vorstösse wurden auch von den Grünen gemacht, welche aber
rasch zur Erkenntnis kamen, dass die Positionen der CVP und der GP zu weit
voneinander entfernt sind, um eine tragfähige Mitte-Links-Regierung zu bilden.
Rechnerisch wäre eine derartige Koalition möglich gewesen, verfügte doch die Linke
mit der CVP über eine knappe Mehrheit von 125:121 Stimmen in der
Bundesversammlung. Obwohl die CVP der SP keine inhaltlichen Zugeständnisse machte,
beschloss die SP-Fraktion eine Woche vor der Wahl, die beiden Kandidierenden der
CVP zu unterstützen. Nach den Nationalratswahlen war von Brunner auch die von der
CVP dankbar aufgenommene Idee ins Spiel gebracht worden, dass die SVP, zumindest
vorläufig, den durch die Demission Villigers freiwerdenden FDP-Sitz erhalten könnte. 21

ANDERES
DATUM: 04.12.2003
HANS HIRTER

In der von der Öffentlichkeit mit grosser Spannung erwarteten Wahl vom 10. Dezember
setzte sich die SVP gegen die von der SP und der GP unterstützte CVP durch. Nachdem
die amtsältesten Leuenberger und Couchepin mit guten Resultaten wiedergewählt
worden waren, musste Ruth Metzler gegen Christoph Blocher antreten. Da 1999 die
Wahl von Metzler vor derjenigen von Deiss stattgefunden hatte, galt sie als Amtsältere
und musste demnach zuerst antreten. Nach einem Patt (116:116) im ersten Wahlgang und
einem leichten Vorsprung für Blocher im zweiten (119:117), setzte sich dieser im dritten
Wahlgang mit 121:116 bei einem absoluten Mehr von 119 Stimmen (vier waren ungültig,
fünf leer) durch. Bei der anschliessenden Wahl von Deiss, welcher von CVP-
Fraktionschef Cina (VS) noch einmal ausdrücklich als einziger CVP-Kandidat für diesen
Wahlgang empfohlen wurde, stimmten die SVP und eine Mehrheit der FDP für Metzler,

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2003
HANS HIRTER
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welche 96 Stimmen erhielt. Deiss schaffte aber mit 138 Stimmen das absolute Mehr von
121 Stimmen im ersten Wahlgang problemlos. Nachdem anschliessend Schmid und
Calmy-Rey im ersten Wahlgang wiedergewählt worden waren, schritt der Rat zur
Neubesetzung des Sitzes von Villiger. Bereits im ersten Wahlgang lag Merz mit 115
Stimmen klar vor Beerli (83). Im zweiten Wahlgang wurde er mit 127 bei einem absoluten
Mehr von 120 gewählt; Beerli war auf 96 Stimmen gekommen. Der 61jährige Hans-
Rudolf Merz vertrat seit 1997 den Kanton Appenzell Ausserrhoden im Ständerat.
Politisch gilt der Volkswirtschafter als Rechtsfreisinniger mit starkem Engagement für
Fragen der Finanzpolitik und der Finanzmärkte. 22

Während sich die Wirtschaft über das Wahlergebnis freute, reagierte die Linke, und
dabei insbesondere ihre weiblichen Vertreterinnen mit Empörung. Nicht nur zog der
von ihnen kategorisch als nicht wählbar erklärte Blocher in die Landesregierung ein,
sondern durch den Sieg von Merz über die von der Linken unterstützte Beerli wurde die
Vertretung der wirtschaftsnahen Rechten im Bundesrat noch zusätzlich verstärkt. Dazu
kam, dass mit der Nichtwiederwahl Metzlers und der Niederlage von Beerli die
Frauenvertretung in der Regierung auf Calmy-Rey zusammenschrumpfte. Daran waren
allerdings die SP-Parlamentarierinnen nicht ganz unschuldig, hatten sie doch nach
eigener Aussage bei der Besetzung des CVP-Sitzes für den ihnen politisch näher
stehenden Deiss und nicht für Metzler gestimmt. Unzufrieden mit dem Wahlausgang
waren aber auch die Frauen der CVP und der FDP. Am Abend nach der Wahl fand in
Bern eine erste Protestdemonstration statt, welche am folgenden Samstag in grösserem
Rahmen mit rund 12'000 Teilnehmenden wiederholt wurde. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.2003
HANS HIRTER

Die Bundesratswahlen vom 10. Dezember des Vorjahres mit der Abwahl von Ruth
Metzler und der Nichtwahl der Freisinnigen Christine Beerli gaben der Forderung nach
einer fixen Geschlechterquote für die Zusammensetzung der Regierung wieder einen
gewissen Auftrieb. Die SP-Fraktion reichte im Nationalrat eine parlamentarische
Initiative für mindestens drei Sitze für jedes Geschlecht ein. Die SPK empfahl, diesem
Vorstoss keine Folge zu geben. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2004
HANS HIRTER

Kommentatoren hielten zum ersten Amtsjahr des Bundesrates in neuer
parteipolitischer Zusammensetzung und mit dem umstrittenen früheren
Oppositionspolitiker Christoph Blocher (svp) fest, dass sich inhaltlich an der
Regierungspolitik noch nichts Wesentliches geändert habe. Feststellbar war hingegen
ein noch grösseres Interesse der Medien am Verhalten einzelner Bundesräte (v.a.
Blocher) im Bundesratskollegium und an deren Stellungnahmen dazu sowie die
ausführliche Berichterstattung über zum Teil vermutete, zum Teil nach aussen
kommunizierte interne Konflikte. Zu grossen Diskussionen Anlass gaben nicht Projekte
und Vorschläge aus Blochers Departement, sondern dessen Verhalten bei
Volksabstimmungen. So hatte Blocher als Chef des EJPD drei Vorlagen in der
Volksabstimmung zu vertreten, die von der Regierung vor seinem Eintritt beschlossen
worden waren und die er als Parlamentarier bekämpft hatte (Verwahrungsinitiative,
Einbürgerung). Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten im Rahmen dieser
Abstimmungskampagnen warb er nicht um Zustimmung zur Bundesratsempfehlung,
sondern beschränkte sich darauf, neutral die Gründe der Gesamtregierung dafür
darzulegen und auf allfällige Vor- und Nachteile hinzuweisen. Keine Zurückhaltung legte
er demgegenüber bei anderen, ihm genehmen Vorlagen, wie etwa dem Steuerpaket, an
den Tag. Für einen Eklat sorgte sein expliziter Verzicht, beim gemeinsamen
Medienauftritt mit den Bundesräten Leuenberger und Couchepin am
Abstimmungssonntag vom 26. September das Volksnein zu den aus seinem
Departement stammenden Einbürgerungsvorlagen zu kommentieren. Er begründete
dies damit, dass die Regierung Volksentscheide zu akzeptieren habe, ohne sie zu
kritisieren oder zu kommentieren. Insbesondere in der Westschweiz, welche an diesem
Tag einmal mehr von der Deutschschweiz überstimmt worden war, wurde moniert, dass
die Landesregierung gerade in solchen Fällen eine Stellungnahme abzugeben hätte. Sie
müsste dabei auch erklären, was sie plane, um den offensichtlich unterschiedlichen
Einstellungen und Interessen der Sprachregionen Rechnung zu tragen. (Siehe auch
Ständeratspräsident Schiesser (fdp, GL) in seiner Mitteilung zu den Abstimmungen vom
26. September.) 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2004
HANS HIRTER
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Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
HANS HIRTER

Die SP begann spätestens im Sommer Avancen gegenüber der CVP (die 2003 wegen der
Wahl Blochers ihren zweiten Bundesratssitz verloren hatte) zu machen. Sie schlug ihr
vor, gemeinsam einen Sitz für die CVP zurückzuerobern. Zuerst monierte
Parteipräsident Fehr (sp, SH), die mit zwei Sitzen überproportional vertretene FDP ins
Visier zu nehmen. Die CVP reagierte jedoch zurückhaltend bis ablehnend auf diesen
Vorschlag, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie vor den Parlamentswahlen kein Interesse
hatte, als Partnerin der Linken zu erscheinen. Aber auch die Grünen stellten sich in
diesem Fall nicht hinter die SP, sondern verlangten vielmehr einen Sitz für sich selbst,
und zwar denjenigen von Blocher. Ende August nahm die SVP diese öffentlichen
Forderungen nach einer Abwahl Blochers – notabene von Parteien, die Blocher auch
2003 nicht die Stimme gegeben hatten – zum Anlass, um an einer Medienkonferenz von
einem „Geheimplan“ zur Abwahl Blochers zu warnen. Sie lancierte eine millionenteure
Inserate- und Plakatekampagne, in der sie mit dem Slogan: „Blocher stärken! SVP
wählen“ dazu aufrief, bei den Parlamentswahlen dafür zu sorgen, dass der von diesem
„Geheimplan“ bedrohte Blocher Bundesrat bleiben könne. Ohne Blocher in der
Landesregierung würden gemäss den SVP-Inseraten die Steuern ansteigen, die Schweiz
der EU beitreten, die demokratischen Rechte abgebaut und die Kriminalität zunehmen.
Der Bericht einer Subkommission der GPK-NR im Sommer 2006, der die Beteiligung
Blochers an einem Komplott zur Entlassung von Bundesanwalt Roschacher suggerierte,
stellte für Blocher und die SVP einen weiteren Beweis für die Existenz eines solchen
Geheimplans gegen Blocher dar. Diese Inseratekampagne der SVP sorgte auch bei
Freisinnigen, namentlich aus der französischen Schweiz, für Unmut. Bundesrat
Couchepin kritisierte sie in einem Interview im Radio der italienischen Schweiz und
erwähnte, dass diese Werbung, die das Wohl des Landes von der Wiederwahl einer
einzigen Person abhängig mache, ihn an die Propaganda der italienischen Faschisten
mit dem Duce Mussolini erinnere. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.11.2007
HANS HIRTER

CVP-Präsident Darbellay (VS) hatte bereits im Februar angekündigt, dass seine Partei
der FDP bei der nächsten Vakanz einen ihrer beiden Sitze streitig machen werde. Dabei
rechtfertigte die CVP ihren Anspruch sowohl politisch als auch rechnerisch. Politisch
sei die CVP zu bevorzugen, weil die FDP nach rechts in die Näher der SVP gerutscht sei
und nur die CVP die wahre Mitte verkörpere. Rechnerisch gesehen habe die FDP zwar
bei den letzten Wahlen den grösseren Wähleranteil erreicht, die Fraktionsgemeinschaft
aus CVP, GLP und EVP verfüge aber über die grössere Nationalratsfraktion. Nachdem
sich zuerst Darbellay selbst ins Spiel gebracht hatte, kristallisierte sich bald Ständerat
und Fraktionschef Urs Schwaller (FR) als aussichtsreichster Kandidat heraus. Sein
Manko bestand allerdings darin, dass er deutscher Muttersprache ist und zudem auch
im deutschsprachigen Teil des mehrheitlich französischsprachigen Kantons wohnt. Von
der FDP und auch von einem Teil der französischsprachigen Presse wurde sofort
moniert, dass er deshalb nicht als Vertreter der Romandie gelten könne. Seine
Kantonalpartei nominierte nicht nur ihn, sondern auch den französischsprachigen
Freiburger Nationalrat de Buman. Die CVP-Fraktion entschied sich für eine
Einerkandidatur und portierte Schwaller.

Die Medien spekulierten bereits vor der Rücktrittserklärung Couchepins über
erfolgversprechende freisinnige Kandidaturen aus der Romandie und dem Tessin. Im
Vordergrund standen dabei Nationalrat und Parteipräsident Fulvio Pelli (TI), Ständerat
Didier Burkhalter (NE), die beiden Genfer Nationalräte Martine Brunschwig Graf und
Christian Lüscher, welche ursprünglich zu den Liberalen gehört hatten, sowie der
Waadtländer Regierungsrat Pascal Broulis. Von ihren respektiven Kantonalparteien
zuhanden der FDP-Fraktion nominiert wurden Burkhalter, Brunschwig Graf und
Lüscher; Pelli wurde von seiner Kantonalpartei empfohlen, aber nicht als offizieller
Kandidat angemeldet. Die freisinnig-liberale Fraktion entschied sich Ende August für
ein Zweierticket und schickte Burkhalter und Lüscher ins Rennen. 28
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Die Idee einer adäquaten Vertretung von Minderheiten fand sich in Forderungen nach
einer spezifischen Regierungszusammensetzung wieder. Im Vorfeld der
Bundesratsersatzwahlen war über den Frauenanteil und insbesondere über die
Tessiner und Westschweizer Vertretung debattiert worden. Weder die
parlamentarische Initiative Rennwald (sp, JU), die eine verbindliche Frauen- und
Sprachgruppenvertretung gefordert hatte, noch eine parlamentarische Initiative
Zisyadis (pda, VD) (Pa. Iv. 09.445), die auf eine Mindestanzahl Bundesratsmitglieder aus
der lateinischen Schweiz zielte, hatten im Nationalrat eine Chance. Jegliche Art von
Quoten wurden in der grossen Kammer abgelehnt. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung bestimmte die Nachfolge der beiden Magistraten
am 22. September. Zuerst wurde die Ersatzwahl von Moritz Leuenberger vorgenommen.
Die Zweiernomination der SP wurde von der CVP, der FDP, der EVP, der GLP und den
Grünen unterstützt. Die BDP unterstützte die Nomination Sommaruga und die SVP trat
mit dem Sprengkandidaten Jean-François Rime an. Im ersten Wahlgang lag Sommaruga
mit 86 Stimmen vor Rime mit 80 und Fehr mit 61 Stimmen. Zehn Stimmen entfielen auf
Hildegard Fässler, die allerdings bereits in der internen SP-Ausmarchung gescheitert
war. Im zweiten Wahlgang fielen diese zehn Stimmen Sommaruga zu. Auch im dritten
Wahlgang veränderte sich nichts an der Reihenfolge der Kandidaten (Sommaruga mit 98
Stimmen vor Rime mit 77 Stimmen), so dass Fehr mit 70 Stimmen ausschied. Im vierten
Wahlgang wurde schliesslich Simonetta Sommaruga mit 159 von 240 gültigen Stimmen
zur neuen Bundesrätin erkoren.

Die Nominationen der FDP wurden von der CVP, der EVP und der GLP unterstützt. Die
SVP trat noch einmal mit ihrem Sprengkandidaten Jean-François Rime an und auch die
Grünen traten mit ihrer Sprengkandidatin an. Die SP gab bekannt, zu Beginn des
Wahlvorganges die grüne Kandidatin zu unterstützen. Da sie aber kaum realistische
Chancen für einen grünen Bundesratssitz sehe, werde sie anschliessend einen der
beiden FDP-Kandidaten wählen. Im ersten Wahlgang lag Rime mit 72 Stimmen an der
Spitze, gefolgt von Wyss mit 57 Stimmen. Auf die FDP-Kandidaten Schneider-Ammann
und Keller-Sutter entfielen 52 bzw. 44 Stimmen. Zwölf Stimmen erhielt Ignazio Cassis,
der sich mit dem Hinweis von der Wahl zurückzog, dass die italienischsprachige
Schweiz seit 1999 nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Im zweiten Wahlgang
machte Schneider-Ammann Boden gut und erhielt 75 Stimmen, gefolgt von Rime mit 72,
Keller-Sutter mit 55 und Wyss mit 40 Stimmen. An dieser Reihenfolge änderte sich auch
im dritten Wahlgang nichts, so dass Wyss aus dem Rennen fiel. Ihre Stimmen verteilten
sich anschliessend auf Schneider-Ammann (84 Stimmen) und Keller-Sutter (74
Stimmen), die aber knapp weniger Stimmen erhielt als Rime (76). Im fünften Wahlgang
obsiegte schliesslich Johann Schneider-Ammann mit 144 von 237 gültigen Stimmen.
Die Neuwahlen bescherten der Schweiz zum ersten Mal eine Frauenmehrheit in der
Landesregierung. Darüber hinaus wurden zum ersten Mal gleichzeitig zwei
Regierungsmitglieder aus dem gleichen Kanton (Bern) gewählt. Das Parlament machte
damit deutlich, dass die regionale Herkunft derzeit kein Wahlkriterium ist. 30

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2010
MARC BÜHLMANN

Mit dem Rücktritt der SP-Bundesrätin Calmy-Rey veränderte sich die Ausgangslage für
die Bundesratserneuerungswahlen im Dezember nur unwesentlich, da sich die
Diskussionen insbesondere um die Nichtbestätigung von Eveline Widmer-Schlumpf
oder allenfalls einer der beiden FDP-Bundesräte drehte. Die SVP pochte zwar auf einen
zweiten Sitz und drohte auch der SP mit einem Angriff, falls diese die Wiederwahl von
Eveline Widmer-Schlumpf unterstütze. Eine Sanktionierung der SP wurde aber
insgesamt als wenig wahrscheinlich betrachtet. Als realistischere Szenarien wurden –
neben dem Status Quo – in den Medien die Ersetzung von Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf oder von einem der beiden FDP-Bundesräte durch einen zweiten SVP-Sitz
erwogen. Johann Schneider-Ammann musste in der Presse viel Kritik an seiner
Amtsführung einstecken und der Sitz von Didier Burkhalter wurde als wacklig
betrachtet, weil mit Jean-François Rime ein SVP-Sprengkandidat aus der Romandie
antrat, der schon früh seine Ambitionen angemeldet hatte. Der geplante und lange
vorher angekündigte Angriff der SVP, aber auch die zunehmende Personalisierung der
medialen Politikberichterstattung brachten es mit sich, dass die Erneuerungswahlen in
den Medien zum Grossereignis stilisiert wurden.

Zur Debatte stand insbesondere die Konkordanz. Der Begriff wird in der
Politikwissenschaft zur Bezeichnung eines Demokratiesystems verwendet, in dem die
wichtigsten Kräfte in die Regierungsverantwortung eingebunden werden und
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Entscheide eher konsensorientiert als mittels Mehrheit gefällt werden. Die Parteien
zeigten sich jedoch hinsichtlich der Deutung des Begriffs wenig konsensual. Je
nachdem wurde mit arithmetischer oder inhaltlicher Logik argumentiert, wobei die
Wählerstärke, die Fraktionsstärke oder programmatische Ähnlichkeit als Grundlage
gewählt wurden. 31

Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom
Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.
Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer

ANDERES
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 32

Die Debatte um eine Erhöhung der Anzahl Bundesräte nahm – trotz Ablehnung einiger
Vorstösse in den Vorjahren – auch 2014 nicht ab. Die SPK-SR begrüsste die im Vorjahr
eingereichte parlamentarische Initiative ihrer Schwesterkommission, mit der neun
Mitglieder in der Exekutive gefordert werden. Ziel des Vorstosses war vor allem die
angemessenere Vertretung der Sprachregionen in der Landesregierung. Insbesondere
die italienisch sprechende Schweiz müsse adäquater repräsentiert werden. Die SPK-SR,
die mit 6 zu 3 Stimmen grünes Licht gab für die Ausarbeitung eines Entwurfes, erhoffte
sich auch positive Auswirkungen auf die Regierungspolitik, da die Last auf mehrere
Schultern verteilt werden könne. In der Tat wurde die erste Forderung, den Kreis der
Regierung zu erweitern, schon 1900 in Form einer Volksinitiative eingereicht, stiess
aber seither mehrmals auf erfolgreichen Widerstand. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.01.2014
MARC BÜHLMANN

Obwohl die grossangelegte Regierungsreform nach rund zehnjähriger Behandlungszeit
2013 endgültig gescheitert war und dabei auch Vorschläge zur Erhöhung der Anzahl
Bundesräte abgelehnt wurden, hielt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates
(SPK-NR) an dieser Idee fest und lancierte eine auch von ihrer Schwesterkommission
(SPK-SR) unterstützte parlamentarische Initiative. Begründet wird die Idee
insbesondere mit der ungenügenden Vertretung der Sprachregionen im
Regierungsgremium – eine der 2012 abgelehnten Forderungen war eine
Standesinitiative des Kantons Tessin gewesen. Zudem sei die seit 1848 stark
gewachsene Regierungstätigkeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen, was nicht nur zu
höherer Legitimation, sondern auch zu einer sinnvolleren Departementsbildung führen
könne. Wie gering die Unterstützung für diese Idee allerdings nach wie vor ist, zeigte die
von März bis Juli 2015 durchgeführte Vernehmlassung des Entwurfs der SPK-NR: 19
Kantonsregierungen lehnen die Reform ab, fünf begrüssen sie und zwei äussern sich
skeptisch. Von den Parteien sprechen sich CVP, FDP, GLP und SVP gegen die
Reformidee aus, während sie von SP, GP und BDP begrüsst wird. Während auf
Gegnerseite darauf hingewiesen wird, dass sprachliche Repräsentation eine Frage des
politischen Willens sei und eine Aufstockung hohe Kosten verursachen würde, wiesen
die Befürworter darauf hin, dass der hohe Arbeitsaufwand zu einer Delegation von
Verantwortung an die Verwaltung führe, was aus parlamentarischer Sicht keine gute
Entwicklung darstelle. Die Behandlung des Geschäftes wie auch eine Anfang Februar
2014 eingereichte Petition (14.2005), die ebenfalls eine Erhöhung der Anzahl
Bundesräte fordert, wird wohl 2016 in Angriff genommen. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Anfang Februar legte die SPK-NR einen Entwurf mit zwei Verfassungsänderungen vor.
Erstens sollte der Bundesrat von sieben auf neun Mitglieder aufgestockt werden.
Zweitens soll genauer ausgeführt werden, wie die verschiedenen Landesgegenden und
Sprachregionen kohärenter in der Regierung vertreten sein sollen (Artikel 175 Absatz 4
BV). Die personelle Aufstockung der Regierungsbehörde solle insbesondere zu einer
besseren Vertretung der Sprachregionen führen. Darüber hinaus könne damit auch die
seit dem 19. Jahrhundert bunter gewordene, parteipolitische Vielfalt adäquater
repräsentiert werden. Schliesslich würde eine Aufstockung auch eine Entlastung
bedeuten, weil die gewachsenen Regierungsaufgaben und die durch internationale
Verflechtung komplexer gewordenen Anforderungen an die Regierungsmitglieder auf
mehr Schultern verteilt werden könnten. Artikel 175, Absatz 4 soll sprachlich
vereinheitlicht werden. Während die deutsche Fassung von Rücksichtnahme auf die
Sprachregionen bei der Besetzung des Bundesrates spricht, sind die französisch- und
italienischsprachigen Fassungen stärker als Muss-Form formuliert. Auch wenn dieser
Artikel vorwiegend deklaratorischen Charakter und eher symbolische Wirkung habe,
müsse er in allen Sprachen das Gleiche bedeuten. Er soll an die lateinischen Fassungen
angepasst werden. 
Der Bundesrat nahm Ende April Stellung zum Entwurf. Er hob die Bedeutung der
sprachlichen Repräsentation hervor und begrüsste die geplante Anpassung der
sprachlichen Fassung von Artikel 175, Absatz 4, verwahrte sich aber gegen eine
personelle Aufstockung. Eine adäquate Vertretung der Sprachregionen liege in der
Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung und müsse nicht durch eine
strukturelle Reform gesichert werden. Die sprachliche Diversität sei zudem, über die
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Jahre betrachtet, durchaus gegeben. Des Weiteren würden mehr Mitglieder das
Kollegialprinzip erschweren und einen administrativen Mehraufwand nach sich ziehen.
Ein Blick auf die Geschichte zeige, dass eine Erhöhung der Anzahl Bundesräte bis dato
nicht mehrheitsfähig sei: 1900 und 1942 scheiterten Volksinitiativen mit diesem
Vorschlag und die Idee hatte auch im Rahmen der 2001 lancierten Staatsleitungsreform
Schiffbruch erlitten. Erst 2013 waren zwei entsprechende Standesinitiativen aus dem
Kanton Tessin im Parlament gescheitert. 35

Auch der neuerliche Versuch einer Aufstockung des Bundesrates nahm letztlich ein
abruptes Ende. Nach einer längeren Debatte entschied sich der Nationalrat für
Nichteintreten und versenkte damit das Anliegen, mit welchem vor allem auch eine
bessere Vertretung der Sprachregionen angestrebt werden sollte. Eben diese
sprachliche Repräsentation war Gegenstand der meisten Voten, die für ein Eintreten
plädierten. Marco Romano (cvp, TI) wies etwa darauf hin, dass nach dem Rücktritt von
Flavio Cotti, am 30. April 1999, die italienische Amtssprache seit fast einer Generation
nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Diesem gewichtigen Argument standen
freilich zahlreiche Gegenpositionen gegenüber: Die effizientere Funktion der
Kollegialbehörde mit sieben statt neun Mitgliedern; die Angst vor einem Staatsausbau,
der mit hohen Mehrkosten verbunden wäre; die ablehnende Haltung der meisten
Parteien und Kantone, welche in der Vernehmlassung zum Entwurf immer deutlicher
werde und insbesondere die ablehnende Haltung der aktuellen Regierungsmitglieder
selber wogen letztlich schwerer. Auch der von den Grünen eingebrachte Aspekt, dass
mit einer grösseren Zahl der Exekutivmitglieder zugleich die Vertretung von Frauen
adäquater würde, verfing nicht. Eine relativ knappe Mehrheit von 97 zu 88 Stimmen
(keine Enthaltung) folgte diesbezüglich wohl auch dem Einwurf von Bundesrätin
Sommaruga, dass adäquate Repräsentation letztlich vom Willen der Wahlgremien
abhängig sei und nicht institutionell abgesichert werden müsse. Gegen Eintreten waren
die fast geschlossene SVP-Fraktion – einzig die beiden Tessiner Lega-Mitglieder
Roberta Pantani und Lorenzo Quadri sprachen sich für Eintreten aus –, ein Grossteil
der FDP-Fraktion (22 von 27 Stimmen) und die Hälfte der CVP-Fraktion. Die Stimmen
der geschlossenen Fraktionen der GP, der SP, der GLP und der BDP reichten also nicht,
um das Geschäft überhaupt zu beraten. Die Forderung nach einer Aufstockung des
Bundesrates wird damit wohl wieder eine Weile von der Bildfläche verschwinden –
nicht aber die Diskussionen um die adäquate Vertretung von Minderheiten in der
Exekutive. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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MARC BÜHLMANN

Nach einer Phase fast jährlicher Rücktritte aus dem Bundesrat zwischen 2005 und 2011
zeichnete sich das Bundesratskollegium seit der Wahl von Alain Berset 2011 durch eine
relativ lange Phase der Stabilität aus. Zwar trat dann auf die Wahlen 2015 Eveline
Widmer-Schlumpf zurück, die im Vergleich wenigen Wechsel regten
Pressevertreterinnen und -vertreter aber zu zahlreichen Spekulationen an. Gerüchte
über Rückritte und mögliche Nachfolger betrafen insbesondere Doris Leuthard und
Johann Schneider-Ammann. Wie nachhaltig solche Spekulationen sind, lässt sich an
einer nicht abschliessenden kleinen Retrospektive für das Jahr 2016 aufzeigen: 
Bei der Nomination von Walter Thurnherr zum Bundeskanzler wurde bereits 2015
gemutmasst, dass Doris Leuthard bald zurücktreten werde, weil sie mit Thurnherr einen
engen Mitarbeiter ziehen lasse. Als mögliche Nachfolger der amtsältesten Magistratin
wurden der damalige CVP-Präsident Christoph Darbellay sowie Filippo Lombardi und
Pirmin Bischof gehandelt. Vor der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative ortete
die Sonntagszeitung im Oktober 2016 Fehltritte bei der Energieministerin, die darauf
hindeuteten, dass sie wohl bald ihren Rücktritt ankündigen werde. Ende 2016
spekulierte der Sonntags-Blick über einen Rücktritt der Aargauerin nach ihrem zweiten
Präsidialjahr 2017. Als Nachfolger brachte das Sonntagsblatt neben Konrad Graber und
Gerhard Pfister auch Bundekanzler Thurnherr ins Gespräch.  
Ein Insider gab im nachrichtenarmen Sommer 2016 mehreren Westschweizer Medien zu
Protokoll, dass Johann Schneider-Ammann bald zurücktreten werde. Der Berner sei
amtsmüde und mehrere dynamischere potenzielle Nachfolger stünden bereit. Genannt
wurden etwa Karin Keller-Sutter, Andrea Caroni, Martin Schmid oder Ruedi Noser. Auch
die Zeitung Blick stimmte im September 2016 in diesen Chor mit ein und sprach von
einem lethargischen Magistraten, der innerlich bereits gekündigt habe. Freilich stellte
sich einige Tage darauf heraus, dass der Berner unter einer gebrochenen Rippe zu
leiden hatte und deshalb etwas müde war. Der Sitz des Berner FDP-Bundesrats kam
dann mit dem im Oktober lauter werdenden Anspruch der Ostschweiz auf einen
Bundesratssitz zumindest medial ins Wackeln. Als Ostschweizer Vertretung kämen laut
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St. Galler Tagblatt eigentlich nur Karin Keller-Sutter oder Martin Schmid, beide von der
FDP, in Frage. Dies setzte freilich einen Rücktritt von Schneider-Ammann voraus. Auch
die BaZ sprach im November von sich mehrenden Gerüchten eines baldigen Rücktritts
– es sei nicht unwahrscheinlich, dass Schneider-Ammann auf das Ende seines
Präsidialjahres 2016 noch seinen Austritt aus der Landesregierung bekannt geben
werde. 37

Die Zusammensetzung des Bundesrates ist immer wieder Gegenstand von Debatten.
Sei es die regionale, die sprachliche oder eine gendergerechtere Vertretung – die
Diskussionen drehen sich in der Regel um die deskriptive Repräsentation des
Exekutivgremiums und weniger um die substanzielle, also die Frage, ob das Kollegium
inhaltlich die Interessen der Bevölkerung zu vertreten im Stande ist. 
Besonders virulent und medial begleitet werden diese Debatten jeweils bei
anstehenden Bundesratswahlen. Bei der Wahl von Guy Parmelin 2015 machte sich etwa
Unmut in der Ostschweiz breit, da die sieben Kantone der Ostschweiz (SG, TG, GR, SH,
GL, AR, AI), und damit rund 1.1 Mio. Einwohner, zum zweiten Mal seit 1848 nicht in der
Bundesregierung vertreten sind, wohingegen die Romandie mit etwa der Hälfte an
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Parmelin, Burkhalter und Berset sogar dreifach
vertreten sei. Roland Eberle (svp, TG) gab in der NZZ zu Protokoll, dass fünf der sieben
Bundesräte nun „Burgunder” seien, die wesentlich zentralistischer und etatistischer
dächten als „Alemannen”. Die Ostschweiz, die sich „an den Rand gedrängt” fühle (SGT),
fordere deshalb eine Korrektur bei der nächsten Vakanz. In der Tat stellte die
Ostschweizer Regierungskonferenz diese Forderung in einem Schreiben, um die
Parteispitzen zu sensibilisieren. 

Bei der Sprachenfrage drehte sich die Debatte bis zur Wahl von Ignazio Cassis 2017
lange um den Aspekt der Vertretung des Tessins in der Landesregierung. Der Südkanton
war seit 1999 und dem Rücktritt von Flavio Cotti nicht mehr im Bundesrat vertreten.
Zwar hatte die SVP mit Norman Gobbi (TI, lega) bei der Besetzung des leer gewordenen
Sitzes von Eveline Widmer-Schlumpf auch einen Tessiner Kandidaten aufgestellt, um
die Untervertretung der Südschweiz beheben zu helfen. Weil es sich um einen Lega-
Politiker handelte – der im Parlament als kaum wählbar galt –, wurde dieses Manöver
allerdings als „wenig glaubhaft” bezeichnet (NZZ). Mit der Wahl von Cassis ebbte die
Diskussion um die Vertretung der Sprachregion wieder ab. 

Ein zentraler Bestandteil der Debatten ist schliesslich die Frage der Vertretung der
Frauen im Bundesrat. Waren Ende September 2010 die Frauen im Bundesrat erstmals in
der Mehrheit – das Interregnum dauerte allerdings lediglich 14 Monate –, sieht es nach
dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 und der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard Mitte 2017 so aus, als könnte Simonetta Sommaruga bald die einzige
Frau im Kollegium sein. Ein Bundesrat mit nur einer Frau sei kein Abbild der
Gesellschaft mehr, liess sich Yvonne Feri (sp, AG), Präsidentin der SP-Frauen, in der NZZ
protokollieren. Bereits nach der Wahl von Guy Parmelin hegte Alliance F – der Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen – die Idee einer Verfassungsbestimmung,
gemäss der nicht nur die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen im
Bundesrat vertreten sein sollen, wie dies die Verfassung bereits vorsieht, sondern auch
die Frauen. Zwar hatte die GP bei der Wahl von Parmelin versucht, mit ihren Stimmen
für Viola Amherd (cvp, VS) ein Zeichen zu setzen, und die FDP hatte neben dem
gewählten Ignazio Cassis und Pierre Maudet (GE) mit Isabelle Moret (VD) auch eine Frau
auf das Dreierticket gesetzt – was von verschiedener Seite mit Nachdruck gefordert
worden war –, die Wahl fiel letztlich aber in beiden Fällen auf einen Mann. Damit der
Bundesrat seine Vorbildfunktion wahrnehmen könne – nur eine ausreichende
Frauenvertretung zeige, dass Regieren kein Männerberuf sei – setzte Alliance F Anfang
2017 ihre Idee in die Tat um: Maya Graf (gp, BL), die Präsidentin von Alliance F, reichte
eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. 

Freilich gibt es in diesen Debatten allerdings auch immer wieder etwas leisere Stimmen,
die eher den substanziellen Aspekt der Vertretung betonen und die Qualifikation der
Magistratinnen und Magistraten höher gewichten als deren regionale oder sprachliche
Herkunft. Das beste Argument einer regionalen Vertretung sei eine überzeugende
Kandidatur – so etwa ein Kommentar in der NZZ. Darüber hinaus zeigt eine langfristige
Betrachtung, dass von einer Untervertretung der verschiedenen Landesteile kaum
gesprochen werden kann. Eine stärkere Betonung substanzieller Repräsentation würde
auch den Zugang zur Exekutive für andere Parteien öffnen. Mit den Erfolgen der Grünen
in den kantonalen Wahlen und einer möglichen „Öko-Allianz” (AZ) zwischen GP und GLP,
die nach den Wahlen 2015 zusammen über 11.7 Wähleranteil verfügen, also 0.1 Prozent
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mehr als die CVP, könnte aus einer Umweltschutz-Perspektive auch ein Anspruch
dieser beiden Parteien auf einen Regierungssitz erhoben werden. Auch in dieser
Hinsicht werden die eidgenössischen Wahlen 2019 spannend werden. 38

Ziemlich überraschend – sogar für seine eigene Partei – gab Didier Burkhalter Mitte
Juni 2017 seinen Rücktritt bekannt. Nach acht Jahren im Bundesrat – zwei Jahre als
Innen- und sechs Jahre als Aussenminister – und vorher sechs Jahren im Nationalrat
habe er das Bedürfnis, etwas anderes zu machen: „J'ai ressenti le besoin de changer de
vie”. In den Medien war Burkhalter seit einiger Zeit zwar als etwas amtsmüde dargestellt
worden – insbesondere seine häufige Absenz in Bundesbern und der Umstand, dass er
lieber von Neuenburg aus arbeite, wurden moniert –, zudem habe er zunehmend den
Rückhalt für das Europadossier verloren, der Rücktritt war aber doch nicht erwartet
worden. Insbesondere auch, weil er wenige Tage vor einer EU-Standortbestimmung im
Bundesrat erfolgte. Der Zeitpunkt des Rücktritts wurde denn auch als äusserst
ungünstig bezeichnet, weil die Regierung dadurch aussenpolitisch während Monaten
gelähmt sei, so etwa die Reaktion von CVP-Präsident Gerhard Pfister.
Die Bilanz zu Burkhalters Wirken, die in den Medien im Anschluss an die
Rücktrittserklärung gezogen wurde, war gemischt. Burkhalter sei ein guter Bundesrat
gewesen, „weltoffen und weltfremd zugleich” so etwa die BaZ. Zwar habe Burkhalter auf
dem internationalen Parkett brilliert – von praktisch allen Medienbeiträgen erwähnt
wurde immer wieder seine Rolle als Vorsitzender der OSZE in der Ukraine-Krise –, in
der Innen- bzw. Europapolitik habe er sich aber immer wieder selbst ins Abseits
gestellt. Die Erwartungen, die man in ihn gesetzt habe, etwa als Gegenspieler von
Christoph Blocher das Rahmenabkommen mit der EU abzuschliessen, habe er nicht
erfüllt. Dass das EU-Dossier an einem toten Punkt angelangt sei, sei „le gros point noir
de son bilan”, schlussfolgerte die Tribune de Genève. Darüber hinaus habe er sich von
seiner Partei immer mehr distanziert. Als Westschweizer Liberaler habe er eine Mitte-
Links-Politik priorisiert, was ihm in der Partei angekreidet worden sei, so die NZZ. Als
Indiz für das schlechte Verhältnis zwischen Partei und Magistrat wurde der Umstand
gedeutet, dass die FDP erst rund zwei Stunden vor der Ankündigung vom Rücktritt in
Kenntnis gesetzt worden sei. Vor allem von rechtsbürgerlicher Seite wurde der Vorwurf
immer lauter, dass Burkhalter daran schuld sei, dass sich die SVP-FDP-Mehrheit in der
Exekutive nicht deutlicher zeige. 

Bereits am Tag der Rücktrittsmeldung stellten die Medien Spekulationen bezüglich
potenzieller Nachfolger an. Gute Karten habe vor allem Ignazio Cassis, der aktuelle
Fraktionspräsident der FDP, da der Anspruch des Kantons Tessin, nach 1999 wieder
einen Sitz in der Regierung zu haben, kaum mehr umgangen werden könne und die
Westschweiz auch mit nur noch zwei Magistraten adäquat vertreten sei. Werde der Sitz
jetzt nicht dem Tessin zugesprochen, würden wohl weitere 10 Jahre vergehen, bis es
eine neue Chance gäbe, rechnete Ex-FDP-Präsident Fulvio Pelli vor. Neben Cassis
wurden auch dem Tessiner Staatsrat Christian Vitta und der ehemaligen National- und
Staatsrätin Laura Sadis sowie Karin Keller-Sutter und Martin Schmid als Vertreterin oder
Vertreter der Ostschweiz, die ebenfalls seit längerem Anspruch auf einen
Bundesratssitz erhebt, gute Chancen eingeräumt. Die Romandie sei aber nicht zum
Vornherein auszuschliessen, weil die Freisinnig-Liberalen in der Westschweiz deutlich
auf dem Vormarsch seien. Den verlorenen Sitz werde die französische Schweiz wohl
nicht kampflos preisgeben, war in den Medien zu lesen. Aus der Westschweiz fielen
denn auch rasch die Namen des Genfer Regierungsrats Pierre Maudet und des
Nationalrats Christian Lüscher. Die beiden Waadtländer Staatsräte Jacqueline de
Quattro und Pascal Broulis, aber auch Nationalrätin Isabelle Moret und Ständerat Olivier
Français wurden trotz ihres Handicaps, wie bereits Guy Parmelin aus dem Kanton
Waadt zu stammen, ebenfalls als valable Kandidatinnen und Kandidaten auf das sich
drehende Karussell gesetzt. Auch der Name Raphaël Comte wurde für den Kanton
Neuenburg ins Spiel gebracht.

Dass die FDP einen Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz hat, war kaum
umstritten. Die Parteileitung machte rasch klar, dass es sich beim Nachfolger von
Burkhalter um einen „Lateiner” handeln soll – ob Tessiner oder Romand liess man
bewusst offen. Die FDP-Frauen, die seit 1989 keine Vertretung mehr in der
Landesregierung gehabt hatten, forderten per Kommuniqué bei dieser oder spätestens
der nächsten Vakanz eine Bundesrätin. Auch die Grünen verlangten, dass die FDP eine
Frau portiere. Die SVP forderte einen Kandidaten mit klar bürgerlichem Profil. Die
Mitte-Rechts-Mehrheit müsse jetzt endlich auch im Bundesrat durchgesetzt werden.
Die FDP machte früh deutlich, dass man sicher kein Einerticket präsentieren wolle. Bis
Mitte August hatten die Kantonalsektionen Zeit, Vorschläge zu machen. Die Fraktion
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wollte sich dann Anfang September entscheiden. 

Die Tessiner Kantonalsektion portierte – nach langer Diskussion, ob man ein Einer-
oder ein Zweierticket präsentieren wolle – am 1. August einzig Ignazio Cassis. Sowohl
Sadis als auch Vitta sagten Cassis ihre Unterstützung zu. Obwohl Sadis sowohl die
Ansprüche aus dem Tessin, als auch der Frauenvertretung hätte erfüllen können, wurde
sie nicht berücksichtigt. Vor allem ihre (zu) lange Absenz von der (nationalen) Politik
dürfte hierfür mitentscheidend gewesen sein. Mit nur einem Kandidaten aus dem
Tessin würde zudem das Risiko von Stimmenaufteilung minimiert, so die kantonale
Parteileitung. Das Einerticket wurde auch als Referenz an die Romandie interpretiert;
der Weg sei jetzt offen, um eine Frau aus der Romandie zu portieren. Die Frauenfrage
wurde auch deshalb noch virulenter, weil Doris Leuthard ebenfalls am 1. August ihren
Rücktritt ankündigte. Als Kandidatinnen aus der Romandie gerieten insbesondere
Isabelle Moret und Jacqueline de Quattro in den Fokus. Der zweite offizielle Kandidat
war dann allerdings doch wieder ein Mann: Am 8. August wurde Pierre Maudet von der
Genfer Kantonalsektion einstimmig auf den Schild gehoben. Der Genfer Regierungsrat
rechnete sich zwar nur geringe Chancen aus, wollte aber mit Jugend, Modernität und
Urbanität punkten. Der zweite, lange ebenfalls als Kandidat gehandelte Genfer,
Christian Lüscher, hatte sich kurz zuvor aus persönlichen Gründen selber aus dem
Rennen genommen und eine Lanze für seinen jüngeren Genfer Parteikollegen
gebrochen. Komplizierter gestaltete sich die offizielle Nominierung der dritten
potenziellen Kandidatin. In der Presse wurde ein parteiinterner Zwist über und
zwischen den drei Papabili der FDP-Sektion Waadt vermutet. Jacqueline de Quattro
und Olivier Français zogen sich dann allerdings zurück, um den Platz für Isabelle Moret
frei zu machen, die sich zwar erst spät – und später als die beide anderen – für eine
Kandidatur entschieden hatte, am 10. August von ihrer Kantonalsektion aber als einzige
Kandidatin aufgestellt wurde. 

Nach Ablauf der Meldefrist standen also drei Kandidierende aus drei Kantonen fest.
Sofort gingen die Spekulationen los, ob die FDP ein Zweierticket oder ein Dreierticket
aufstellen würde. Dabei schien klar, dass Cassis gesetzt war, folglich entweder nur
gegen Moret oder aber gegen Moret und Maudet antreten würde. Der Umstand, dass
Moret zwar aus dem Kanton Waadt kommt, die FDP aber nicht auf eine mögliche
Frauenvertretung verzichten konnte, sowie der umtriebige „Wahlkampf” von Maudet –
der Blick sprach von schlechten Karten, die der Genfer aber brillant spiele – waren wohl
die Hauptgründe für das Dreierticket, das die FDP-Fraktion offiziell am 1. September
aufstellte. Das „tricket” (LT), das in der Fraktion knapp mit 22 zu 19 Stimmen
beschlossen worden sei, stosse niemanden vor den Kopf, sei aber auch der Weg des
geringsten Widerstands (NZZ) und ein klarer Etappensieg für Maudet (BaZ). Das
Dreierticket wurde auch als gute Kunde für den Favoriten Cassis gewertet, dessen
Chancen sich dadurch noch weiter erhöhten, weil sich die Stimmen seiner Gegner
aufteilen dürften. 

Die Kandidatin und die beiden Kandidaten wurden in der Presse unterschiedlich
porträtiert. Cassis galt von Anfang an als eigentlicher Kronfavorit. Einziges Manko des in
Bundesbern bestens vernetzten Tessiner Arztes sei seine mit der Präsidentschaft beim
Krankenkassenverband Curafutura verbundene Nähe zu den Krankenkassen.
Insbesondere der Lega, aber auch der SP, war dieses Amt von „Krankencassis” (SGT, So-
Bli, TA, WW) ein Dorn im Auge. Ausführlich diskutiert wurde zudem die politische
Position des Tessiners. Das Parlamentarierrating der NZZ zeigte, dass er seit seinem
Amtsantritt als Fraktionspräsident der FDP vom linken Rand der Partei leicht in die
Mitte gerückt war. Insbesondere die SVP betrachtete Cassis freilich als den ihr am
nächsten stehenden der drei Kandidierenden. Letztlich gab es aber kaum etwas, was
die „occasione d'oro per il Ticino” (CdT) behindert hätte. Die zahlreichen giftigen
Angriffe auf die Gesundheitspolitik von Cassis konnten ihm scheinbar nichts anhaben.
Auch seine doppelte Nationalität bzw. der Umstand, dass er seinen italienischen Pass
abgab und damit zwar Applaus von rechts, aber auch Kritik von links erhielt und eher
unfreiwillig eine Debatte um die doppelte Nationalität von Mitgliedern von
Bundesbehörden lancierte – diskutiert wurde sogar die Frage, ob man als Doppelbürger
loyal sein könne –, schadete dem Südschweizer nicht. 
Der grosse Trumpf von Isabelle Moret sei, dass sie eine Frau sei, war den Medien zu
vernehmen. Die dezidiert bürgerlich politisierende 46-Jährige spreche drei
Landessprachen fliessend, sei gut vernetzt, in den über 10 Jahren im Nationalrat aber
kaum aufgefallen. Dies beinhalte immerhin auch, dass sie bisher keine Fehler gemacht
habe (TA). Moret selber betonte von Anfang an, dass „Frausein” kein politisches
Argument sei. Sie wolle lieber mit ihrer Dynamik punkten und frischen Wind ins
Europadossier bringen. Sie betonte allerdings auch, dass sie die erste Mutter mit
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Schulkindern in der Exekutive wäre. Allerdings hinterliess die Anwältin laut
verschiedenen Medien in ihrem Wahlkampf keinen überzeugenden Eindruck (WW),
wurde von vielen Seiten angegriffen und wirkte ab und zu nicht wirklich souverän (NZZ).
Ihr Wahlkampf sei „ungenügend” (SGT) und „harzig” (AZ) und wurde gar als chaotisch
bezeichnet (24 Heures).
Pierre Maudet, 39 Jahre alt, wurde als politisches Naturtalent beschrieben. Der forsche
und ambitionierte Regierungsrat habe sich innert kurzer Zeit vom Stadtpräsidenten
zum Aushängeschild der Kantonsregierung entwickelt, was ihm auch Vergleiche mit dem
französischen Präsidenten Emmanuel Macron einbringe (AZ). Sein Nachteil sei allerdings
die schwache Vernetzung in Bundesbern. In der Regel würden die
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier einen Bundesrat oder eine
Bundesrätin aus den eigenen Reihen vorziehen. Sein Wahlkampf wurde hingegen als
exzellent bezeichnet (Blick). Maudet sei vor allem in der Deutschschweiz unterschätzt
worden, was das Beste sei, was einem Politiker passieren könne (TA). Vor allem
inhaltlich konnte Maudet mit verschiedenen originellen Positionen überzeugen: Er
spreche als einziger wirklich „Klartext” (BaZ), gelte in der Europafrage aber als EU-Turbo
(WW), was ihn bei der Ratsrechten wohl Stimmen kosten werde.

Die „Kampagne” vor den Bundesratswahlen – eigentlich ein Unding, wenn man
bedenkt, dass der Bundesrat von der Vereinigten Bundesversammlung und nicht von
der Bevölkerung gewählt wird – nahm ein Ausmass an, das angesichts der Ausgangslage
erstaunte. Da die Bundesratswahlen eine in der Schweizer Politik eher seltene Chance
für eine Personalisierung der Politik bieten, liefen die Medien auf Hochtouren. In der
APS-Zeitungsdokumentation finden sich von Burkhalters Rücktrittsankündigung Mitte
Juni bis Ende September mehr als 800 Zeitungsartikel zum Thema Bundesratswahlen.
Die FDP selber trug freilich mit geschicktem Politmarketing das Ihre dazu bei, dass die
Berichterstattung am Kochen blieb. Mit einer FDP-Roadshow tingelten die
Kandidierenden durch die Schweiz. Zahlreiche Homestories, Lifechats,
Bevölkerungsbefragungen und gar graphologische Gutachten fanden den Weg in die
Presse. Inhaltlich ging es letztlich primär um die Frage, ob die Vertretung der
Sprachregion oder die Vertretung der Frauen höher gewichtet werden soll. Oder mit
anderen Worten: ob die 20 Jahre Bundesrat ohne Tessiner oder die 30 Jahre ohne
FDP-Frau beendet werden sollten. Wirklich inhaltliche Diskussionen wurden hingegen
kaum geführt, auch wenn die Aussen- bzw. Europapolitik bzw. der Reset-Knopf, den
Cassis in den Verhandlungen mit der EU zu drücken angekündigt hatte, sich angeboten
hätten. 

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Dreiertickets standen am 12. und am 19.
September die Hearings auf dem Programm, womit auch die anderen Parteien wieder
stärker in den medialen Fokus gerieten. Den Auftakt machte die SVP, deren
Parteipräsident Albert Rösti die beiden Romand.e.s stark kritisierte und sich früh für
Cassis aussprach. Wichtigstes Kriterium für die Volkspartei sei die Haltung zum
Rahmenabkommen mit der EU. Allerdings wurde gemutmasst, dass die Bauern in der
SVP-Fraktion wohl eher auf Moret setzen würden, da diese mehr Sympathien für die
Anliegen der Landwirtschaft gezeigt habe. Unzufrieden mit dem Dreierticket zeigte sich
die SP: „Zwei Super-Lobbyisten und ein Hardliner in der Aussenpolitik” weckten keine
Begeisterung (SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann in der BZ). Inhaltliche Kriterien
stellten die Genossen aber – wie auch die CVP und die GP – nicht auf. Der CVP-
Parteipräsident Gerhard Pfister hatte sich allerdings ebenfalls schon früh für die
Ansprüche des Tessins, also für Cassis, ausgesprochen. Dieser sei allerdings für einige
CVP-Mitglieder zu weit rechts, mutmasste die Zeitung LeTemps. Nach den Hearings
zeigten sich die Parteien zwar noch bedeckt – mit Ausnahme der SVP, die demonstrativ
für Cassis Stellung bezog –, die Favoritenrolle des Tessiner Kandidaten schien sich
allerdings noch einmal verstärkt zu haben. Maudet schien hingegen eher nicht auf
Wohlwollen gestossen zu sein. Die SP und die CVP konnten sich nicht auf einen der drei
Kandidierenden einigen und gaben entsprechend keine Wahlempfehlung ab – anders
als die FDP- und die GLP-Fraktion, die alle drei Kandidierenden empfahlen, die SVP-
Fraktion, die sich für Cassis aussprach, die GP-Fraktion, die Moret empfahl, und die
BDP-Fraktion, die Maudet auf den Schild hob. 

Kurz vor der Ersatzwahl bilanzierte die WOZ die vorherrschende Meinung, dass sich
grundsätzlich keine Überraschung abzeichne: Die Bundesratswahlen hätten bisher viel
Tamtam, aber nur wenig Spannung verheissen. Mit der Diskussion verschiedener
Szenarios versuchten die Medien dieser Spannungslosigkeit entgegenzuwirken. Drei
Möglichkeiten, Cassis zu verhindern, seien denkbar: Isabelle Moret könne dank ihrem
Frauenbonus und der Unterstützung aller Bauernvertreter sowie mit Hilfe der Stimmen
all jener Parlamentarierinnen und Parlamentarier, welche die Frauenfrage möglichst
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rasch klären wollten, gewinnen; ein Sieg von Pierre Maudet wäre dann möglich, wenn
sich die Mehrheit der Bundesversammlung von seinen Fähigkeiten überzeugen liesse.
Dies sei durchaus möglich, wenn es ab dem dritten Wahlgang zu einem Zweikampf
zwischen Cassis und Maudet kommen würde. Ins Spiel gebracht wurde mit Laura Sadis
auch eine Sprengkandidatin, die vor allem bei der Linken auf Unterstützung zählen
könnte. Roger Nordmann gab zu Protokoll, dass die Tessinerin in der Tat die Synthese
der drei aktuell Kandidierenden gewesen wäre: „Elle a une expérience d’exécutif, elle
est italophone et elle a la capacité d’être une femme” (LT). Die Lust der SP auf
Experimente halte sich allerdings in Grenzen. 

Die Ersatzwahl am 20. September war schliesslich noch weniger spannend, als von den
zahlreichen Medien vor Ort befürchtet worden war. Schon im zweiten Wahlgang wurde
Ignazio Cassis zum 87. Bundesrat gewählt und zum Nachfolger von Didier Burkhalter
gekürt. Der achte Bundesrat aus dem Kanton Tessin hatte bereits im ersten Wahlgang
109 Stimmen erhalten, damit allerdings das absolute mehr von 122 Stimmen verfehlt.
Weil die Basler Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) im ersten Durchgang fehlte, waren
lediglich 245 Wahlzettel eingegangen. Die Baslerin erklärte ihr Fernbleiben als stillen
Protest gegen den Rücktritt von Bundesrat Burkhalter, dessen Abschiedsrede sie
bewegt habe. Wie erwartet splitteten sich die Stimmen für Maudet (62 Stimmen) und
Moret (55 Stimmen) auf. Diverse erhielten 16 Stimmen und drei Stimmzettel waren leer
geblieben. Weil von den Diversen niemand zehn Stimmen erreicht hatte, wurden keine
Namen genannt. Ob also beispielsweise Laura Sadis im Rennen war oder nicht, wird das
Geheimnis des Stimmbüros bleiben. Im zweiten Umgang fielen zahlreiche Stimmen für
Moret auf Cassis. Die 125 Stimmen reichten dem Tessiner knapp für die absolute
Mehrheit. Maudet konnte zwar noch einmal zulegen und erhielt 90 Stimmen, dies
reichte allerdings nicht für einen dritten Wahlgang. Moret ihrerseits erhielt lediglich
noch 28 Stimmen. Eine Stimme entfiel auf Diverse und zwei Stimmzettel blieben erneut
leer – wahrscheinlich stammten sie von den beiden Lega-Parlamentariern, die zwar für
eine Tessiner Vertretung waren, nicht aber für Cassis stimmen wollten. 
In den Medien wurde gemutmasst, dass vor allem die Stimmen der SVP entscheidend
gewesen seien, von denen im ersten Durchgang vereinzelte noch an Moret gegangen,
dann aber geschlossen für Cassis eingelegt worden seien. Weil Moret im ersten
Wahlgang auch von ihrer eigenen Partei zu wenig Unterstützung erhalten habe, hätte
die SP im zweiten Wahlgang umgeschwenkt und ziemlich geschlossen für Maudet
gestimmt, um die Wahl von Cassis zu verhindern. Den Namen Moret hätten lediglich
noch die Grünen sowie einige Ratsmitglieder aus der BDP, der CVP, der GLP und der
SVP auf den Wahlzettel geschrieben. 

Cassis erklärte die Annahme der Wahl und bedankte sich bei allen Ratsmitgliedern,
auch bei denen, die ihm die Stimme verwehrt hätten. Man könne anderer Meinung sein,
letztlich würden aber alle die gleichen übergeordneten Ziele für die Schweiz anstreben.
Freiheit sei auch immer die Freiheit der anders Denkenden, zitierte er Rosa Luxemburg,
womit er vor allem die Ratslinke überraschte und sichtlich erfreute. Er verspreche vor
allem seiner Frau, der Gleiche zu bleiben wie vor der Wahl. Er fühle sich vor allem der
Kollegialität verpflichtet und werde als Brückenbauer die ganze Schweiz vertreten.
Bereits um 9.30 nahm die Sitzung mit der Vereidigung des neuen Bundesratsmitglieds
ihr Ende. 

Die Regionen- und Sprachenfrage sei letztlich stärker gewichtet worden als die
Frauenfrage, so die Bilanz in den Medien am Tag nach der Wahl. „E la Svizzera è più
svizzera”, die Schweiz sei wieder ein bisschen mehr Schweiz, titelte der Corriere del
Ticino. Die Wahl von Cassis sei keine Überraschung und Maudet habe eine ehrenvolle
Niederlage eingefahren, so die ziemlich einhellige Meinung in den Deutsch- und
Westschweizer Medien. Vor wenigen Wochen hätte niemand in Bundesbern den Genfer
gekannt und jetzt habe er 90 Stimmen erhalten. Allerdings zeige seine Nichtwahl auch
die Schwierigkeiten für einen Kandidierenden, der nicht der Bundesversammlung
angehört. Für Moret hingegen, sowie für die Vertretung der Frauen im Bundesrat im
Allgemeinen, sei der Ausgang der Wahlen eine Schmach. Verschiedene Politikerinnen
kritisierten, dass das Beispiel Moret gezeigt habe, dass an Frauen wesentlich höhere
Massstäbe gesetzt würden als an Männer. Die SP habe Cassis nicht verhindern können
und müsse sich nun Vorwürfe gefallen lassen, weshalb sie auf Maudet gesetzt und so die
Vertretung der Frauen hintergangen habe. Die SP wies die Kritik allerdings an die FDP
zurück: Wäre Laura Sadis portiert worden, hätte die SP sie unterstützt. Während sich
die Rechte auf einen Mitte-Rechts-Bundesrat freute – Cassis wisse, wem er seine Wahl
zu verdanken habe, liess sich SVP-Präsident Rösti nach der Wahl zitieren –, winkte die
Linke ab: Es müssten auch im neuen Gremium nach wie vor unterschiedliche
Koalitionen geschmiedet werden, so etwa SP-Parteipräsident Christian Levrat. Die WOZ
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befürchtete allerdings eine Zunahme der Polarisierung. Mit der Wahl von Cassis sei die
Kirche aber wieder im Dorf und die Sprachenfrage für eine Weile geregelt. Jetzt
müssten die Regionen wieder besser vertreten werden – so der Tenor vor allem aus der
Ostschweiz. Verschiedene Politikerinnen forderten zudem eine adäquatere Vertretung
von Frauen. Die Idee einer parlamentarischen Initiative, mit der eine angemessene
Frauenvertretung in der Verfassung festgeschrieben werden soll, verdichtete sich. Die
FDP-Frauen forderten zudem bei der nächsten FDP-Vakanz ein Frauen-Zweierticket.

Über die nach der Ersatzwahl anstehende Departementsverteilung war bereits früh
spekuliert worden. Insbesondere Alain Berset waren Ambitionen auf das frei gewordene
EDA nachgesagt worden. Allerdings hätte der Departementswechsel von Berset einen
unangenehmen Beigeschmack gehabt, weil kurz nach der Departementsverteilung die
Abstimmung zur Altersreform 2020 anstand, für die Berset mit Herzblut geworben
hatte. Der Wechsel ins Aussendepartement hätte von der Stimmbevölkerung als Flucht
interpretiert werden können. Der Bundesrat solle deshalb mit der
Departementsverteilung warten, forderte der ehemalige SVP-Präsident Toni Brunner
(svp, SG) kurz vor den Bundesratswahlen in der Presse. Wenn nämlich die AHV-Vorlage
verloren ginge, wäre Berset nicht mehr der richtige Innenminister. Ende September
kam es dann aber schliesslich zur mehrheitlich erwarteten Departementsverteilung. Das
freie EDA wurde vom neuen Kollegiumsmitglied Ignazio Cassis übernommen. Er setzte
damit eine eigentliche Tradition fort, da Tessiner Bundesräte sehr häufig als
Aussenminister amteten. Die Italianità und seine Vielsprachigkeit dürften Vorteile des
neuen EDA-Chefs sein. Mit ein Grund dafür, dass sonst alles beim Alten blieb, dürfte
auch die im Vorfeld der Bundesratswahl gemachte Aussage von Cassis gewesen sein,
dass es vielleicht nicht gut sei, wenn er mit seinen Verbindungen das Innendepartement
übernehmen würde. Cassis werde als Aussenminister „der bessere Burkhalter” sein,
weil er mehr Verständnis für die Deutschschweiz habe, besser kommuniziere und mehr
Kampfgeist habe, urteilte der Tages-Anzeiger. Auf ihn wartet nun das komplexe
Europadossier – und zahlreiche Erwartungen von links bis rechts. 39

Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten
Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mit 13 zu 10 Stimmen entschied die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative Comte
(fdp, NE) für eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung keine Folge
zu geben. Zwar hatte sich der Ständerat rund ein Jahr zuvor knapp für das Anliegen
ausgesprochen, das die in der Verfassung festgehaltenen Kriterien für die Wahl von
Bundesrätinnen und Bundesräten (Landesgegend und Sprachregion) um das Element
«Geschlecht» erweitern wollte. Die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 – so die SPK-NR
in ihrer Begründung – hätten aber gezeigt, dass eine solche Ergänzung nicht notwendig
sei und dass das Parlament sehr wohl auf die angemessene Vertretung der
Geschlechter in der Regierung achte. In der Tat war die Idee für die parlamentarische
Initiative Comte – einen inhaltlich praktisch identischen Vorstoss hatte auch Maya Graf
(gp, BL) im Nationalrat eingereicht (Pa.Iv. 17.411), nach dem Erfolg der Comte'schen
Initiative in der kleinen Kammer aber wieder zurückgezogen – aufgrund der Ersatzwahl
von Ignazio Cassis geboren worden. Damals war von verschiedener Seite die Wahl einer
Bundesrätin gefordert worden. Die SPK-NR sah auch deshalb keinen Mehrwert eines
Verfassungszusatzes, weil es sich hier um ein gesellschaftspolitisches und nicht um ein
rechtliches Anliegen handle. Es liege insbesondere an den Parteien, Frauen zu fördern.
Die starke Kommissionsminderheit sah es hingegen als sachlich gerechtfertigt an, die
angemessene Vertretung von Frauen in der Regierung zu fordern und dies auch so in
der Verfassung festzuhalten. Sie pochte auf den Begriff «angemessen», der der
Vereinigten Bundesversammlung immer noch genügend Spielraum lasse. 
Es stimme, dass bei den letzten Ersatzwahlen zwei Frauen gewählt worden seien, in der
170-jährigen Geschichte des Bundesstaates habe es aber lediglich neun
Bundesrätinnen gegeben, verteidigte Angelo Barrile (sp, ZH) den Minderheitsantrag auf
Folge geben in der Ratsdebatte. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab als
Kommissionssprecherin allerdings zu bedenken, dass das Anliegen bloss
deklaratorischer Natur sei; eine Annahme würde kaum konkrete Folgen haben, hätte
aber ein obligatorisches Referendum zur Folge, was dann doch übertrieben sei. Es
vermag ob der Positionen in der Ratsdiskussion nur wenig zu erstaunen, dass die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GP und der GLP für Folge geben eintraten und
die geschlossene SVP-Fraktion dagegen stimmte. Auch die Mehrheit der BDP-Fraktion
sowie beide EVP-Mitglieder votierten für einen Verfassungsartikel. Von den zusätzlichen
acht bürgerlichen Stimmen stammten fünf von Frauen. Die insgesamt 72 Stimmen für
Folge geben reichten jedoch gegen die 107 ablehnenden Voten (1 Enthaltung) nicht aus,
mit denen der Vorstoss versenkt wurde.
Die Frauen hätten eine Schlacht auf dem Weg zur Gleichstellung verloren, titelte die
Liberté am Tag nach der Abstimmung. Allerdings könne es gut sein, dass es in der
Regierung bald wieder eine Frauenmehrheit gebe; dann nämlich, wenn der
dienstälteste Magistrat Ueli Maurer zurücktrete, und der Druck auf der SVP hoch sein
werde, einen ihrer beiden Exekutivsitze ebenfalls mit einer Frau zu besetzen. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Eine Folge der eidgenössischen Wahlen 2019, die einen massiven Wahlgewinn der
Grünen und eine Niederlage der Polparteien mit sich gebracht hatten, waren die
virulenten Diskussionen um die Zusammensetzung und die Bestellung des Bundesrats.
Auf der einen Seite wurde eine neue Zauberformel gefordert. Das Parlament müsse bei
der Bestellung der Regierung rascher auf Veränderungen reagieren können. Auf der
anderen Seite wurden Reformen gefordert, die eine Erhöhung der Zahl der
Regierungsmitglieder, Koalitionsverhandlungen oder einen eigentlichen Systemwechsel
weg von der Konkordanzidee vorsahen.  

Die Zauberformel, die 1959 mit der Idee eingeführt worden war, dass die drei grössten
Parteien je zwei und die viertgrösste Partei einen Sitz erhalten soll, wurde durch die
aktuellen Wahlresultate gleich mehrfach in Frage gestellt. Jahrzehntelang passte die
Formel gut zu den Kräfteverhältnissen, weil die FDP, die CVP und die SP bei den
Nationalratswahlen jeweils mehr als 20 Prozent Wähleranteile hinter sich wussten und
die SVP auf jeweils etwas mehr als zehn Prozent zählen konnte. Eine erste Verschiebung
der Kräfteverhältnisse führte 2003 zu einem Sitzwechsel von der CVP zur SVP. Nach
einer durch die Nichtbestätigung von Christoph Blocher 2007 beginnenden
Übergangsphase, während der CVP, SVP und BDP je einen Sitz hatten, kehrte man mit
der Wahl von Guy Parmelin im  Jahr 2015 wieder zu dieser 2-2-2-1-Verteilung zurück –
neu mit der CVP als Juniorpartner. War diese Verteilung freilich schon 2015
hinterfragbar, geriet sie 2019 vollends in die Kritik, weil mit der SVP nur noch eine Partei
über 20 Prozent Wähleranteil verfügte (25.6%), aber vier Parteien neu über 10 Prozent
lagen: Die SP mit 16.8 Prozent, die FDP mit 15.1 Prozent, die Grünen mit 13.2 Prozent
und die CVP mit 11.4 Prozent. Diese Verteilung liess Raum für zahlreiche Rechenspiele,
die in den Medien für viel Gesprächsstoff sorgten und die Diskussionen im Vorfeld der
Bundesratswahlen anheizten.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Eine neue Zauberformel wurde natürlich insbesondere von den Gewinnerinnen und
Gewinnern der eidgenössischen Wahlen 2019 gefordert. Die Frage war freilich, auf
wessen Kosten die Grünen einen Bundesratssitz erhalten sollten. Wahlweise
vorgeschlagen wurde, dass die CVP als neu kleinste Partei verzichten müsse. Aber auch
die FDP und die SP hätten eigentlich – je nach Berechnung – keinen Anspruch auf zwei
Sitze. Die GP selber forderte – unterstützt von der SP – den Sitz von FDP-Bundesrat
Ignazio Cassis. Mediale Aufmerksamkeit erhielt ein Vorschlag von Christoph Blocher,
der eine Proporz-Zusammensetzung vorschlug, die der SVP zwei Sitze und allen
anderen Parteien inklusive der GLP (die bei den Wahlen auf 7.8% Wähleranteil
gewachsen war) je einen Sitz zugestand. Freilich wurde in der Diskussion auch die Frage
laut, ob für die Berechnung der Zusammensetzung lediglich die Wählerprozente, also
nur die Zusammensetzung des Nationalrats, oder nicht vielmehr die Sitzverteilung in
National- und Ständerat herangezogen werden müssten. Auf der Basis der totalen
Anzahl Sitze aus beiden Kammern wäre die CVP (total 38 Sitze) wiederum stärker als die
GP (total 33 Sitze), was für den Status Quo sprechen würde.
Eine Erweiterung der Diskussion wurde durch die Überlegung geschaffen, nicht
Parteien, sondern Blöcke zu betrachten. Die NZZ schlug vor, den Polen – bestehend aus
SVP auf der einen und SP zusammen mit den Grünen auf der anderen Seite – je zwei
Sitze und den Parteien in der Mitte (FDP, CVP und allenfalls GLP) drei Sitze
zuzusprechen. Wenn die Grünen einen Sitz erhielten und die SP ihre beiden Sitze
behalten würde, dann wäre das linke Lager, das kumuliert auf rund 30 Prozent
Wählerstärke komme, stark übervertreten, so die Argumentation der NZZ. 

Als Problem für eine flexiblere Gestaltung der Regierungszusammensetzung wurde
zudem die variable Amtszeit der Bundesrätinnen und Bundesräte ausgemacht. Würde
die Amtszeit eines Regierungsmitglieds auf acht Jahre fixiert – inklusive der
Verpflichtung, nicht freiwillig vor Ablauf dieser Zeit zurückzutreten – ergäben sich bei
jeder Gesamterneuerungswahl Vakanzen, die eine Neuausrichtung der parteipolitischen
Zusammensetzung des Bundesrats vereinfachen würden, schlug CVP-Parteipräsident
Gerhard Pfister (cvp, ZG) als weitere – schon etwas ältere – Idee vor.

Ein weiteres, medial diskutiertes Problem der starren 2-2-2-1-Zauberformel war die
Repräsentativität des Bundesrats. Wurden 1959 durch die vier Regierungsparteien
noch 85 Prozent der Wählerschaft (gemessen anhand der Wählerprozente bei den
Nationalratswahlen) repräsentiert, sank dieser Wert aufgrund der zunehmenden
Volatilität, aber auch aufgrund der Ausdifferenzierung des Parteiensystems 2019
erstmals unter 70 Prozent (68.9%). Die «formule magique» verliere ihre Magie, urteilte
die Zeitung Le Temps auf Basis dieser Zahlen. In der Regierung müsse sich der Wille der
Wählenden unmittelbar niederschlagen; wer fordere, dass die Grünen ihren Wahlerfolg
in vier Jahren noch einmal bestätigen müssten, um einen Anspruch auf Einbindung in
die Regierung zu haben, sei deshalb «ein schlechter Demokrat», urteilte der Tages-
Anzeiger. Letztlich seien es «nicht die Wahlprozente, sondern die Mandatsträger im
National- und im Ständerat», welche über die Regierungszusammensetzung
entschieden. Dies sei «die eigentliche Machtarithmetik der Bundesratswahlen»,
kommentierte der emeritierte Historiker Urs Altermatt in der NZZ.  

Als Alternative zu einer neuen Zauberformel und als Möglichkeit einer besseren
Repräsentation wurde eine weitere alte Idee hervorgekramt: die Erhöhung der Zahl der
Regierungsmitglieder auf neun. Zwar waren in der Vergangenheit zahlreiche Vorstösse
für eine Umsetzung dieser Idee gescheitert – etwa im Rahmen der Staatsleitungs- und
Regierungsreform zu Beginn des Jahrtausends, aber auch bei Debatten zu einzelnen
Reformvorschlägen –, die elf Prozent Wähleranteil, die rein arithmetisch bei neun
Sitzen für einen Bundesratssitz reichen würden, würden aber ermöglichen, dass die
Grünen einen Sitz erhielten, ohne dass die CVP einen Sitz abgeben müsste, so ein
Argument in der Aargauer Zeitung. Insbesondere Christian Levrat (sp, FR) machte sich
in den Medien für die Erhöhung der Anzahl Regierungsmitglieder stark. Damit könne
nicht nur dem Anspruch der Grünen genüge getan werden, so der SP-Parteipräsident,
sondern es sei auch nicht mehr zeitgemäss, lediglich sieben Minister zu haben. Dies sei
weltweit fast einmalig wenig.  

Weitere Vorschläge stellten die Idee der Konkordanz grundsätzlich in Frage. Nicht die
wichtigsten Kräfte sollten in der Regierung vertreten sein, stattdessen müsse man ein
Oppositionssystem einführen, in welchem wahlweise eine Mitte-Rechts- oder eine
Mitte-Links-Regierung einer linken oder rechten Opposition gegenüberstehe, so ein
Vorschlag im Tages-Anzeiger. Auch die Idee, dass Parteien mit programmatischen
Koalitionsvorschlägen für die Regierung kandidieren könnten, würde das bestehende
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Konkordanzsystem verändern. Man müsse aber in der Tat mehr über politische Inhalte
als bloss über Formeln sprechen, forderte die Aargauer Zeitung. 

Man komme wohl in Zukunft nicht darum herum, die Regierungszusammensetzung nach
jeden Gesamterneuerungswahlen neu zu diskutieren, folgerte der Tages-Anzeiger.
Freilich steht die Konkordanz und die Zusammensetzung der Regierung schon seit
einigen Jahren und stets bei Bundesratswahlen zur Diskussion, nur um dann für die
nächsten vier Jahre wieder aus dem Fokus der Medien zu verschwinden. Um ebendies
nach den Bundesratswahlen 2019, die hinsichtlich Regierungszusammensetzung trotz
aller Reformdiskussionen den Status Quo zementierten, zu verhindern, schlug Gerhard
Pfister einen «Konkordanzgipfel» vor, wie ihn die Medien betitelten: «Wir müssen die
Zauberformel im Bundesrat, die Konkordanz in der Landesregierung, neu erfinden»,
gab Pfister im Sonntags-Blick zu Protokoll. Es gehöre zum Schweizer System, dass man
gemeinsam nach Lösungen suche, begrüsste GLP-Parteipräsident Jürg Grossen (glp, BE)
die Initiative der CVP. Alle Parteien waren sich einig, dass die Regeln den zunehmend
volatiler werdenden Wahlresultaten angepasst werden müssen. Wie diese Anpassung
auszusehen hat, blieb hingegen naturgemäss umstritten. 42

Bundesverwaltung - Organisation

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 43

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Rund ein Jahr vor der eingangs erwähnten Weisung zur Verbesserung der Stellung der
Frauen in der allgemeinen Bundesverwaltung hatte Bundesrat Cotti für sein
Departement geschlechtsspezifische und sprachliche Quotenregelungen eingeführt.
Mit diesen als Sofortmassnahmen bezeichneten Weisungen soll im EDI bis Ende 1992
der Anteil der Frauen von 25% auf 30%, derjenige des französischsprachigen Personals
von 17% auf 20% und derjenige der Italienischsprachigen von 7,5% auf 10% gesteigert
werden. 44

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.01.1991
HANS HIRTER

Im Dezember erliess der Bundesrat eine "Weisung über die Verbesserung der
Vertretung und der Stellung des weiblichen Personals in der allgemeinen
Bundesverwaltung". Darin wird insbesondere festgehalten, dass bei gleichwertigen
Bewerbungen Frauen solange Männern vorzuziehen sind, bis innerhalb einer grösseren
Verwaltungseinheit (Bundesamt oder Abteilung) ein paritätisches Verhältnis der
Geschlechter erreicht ist. 45

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.12.1991
HANS HIRTER

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER
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Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 46

Der Bundesrat nahm den alljährlichen Personalpolitik-Bericht zur Kenntnis. Zufrieden
zeigte er sich mit dem Anteil an Lehrlingsstellen am Total der Anstellungsverhältnisse.
Das Soll nicht ganz erreicht hat der Bund allerdings beim Frauenanteil. Zwar liegt die
Frauenquote bei 30 Prozent, allerdings sind Frauen in Kaderpositionen nach wie vor
massiv untervertreten. Auch die Vertretung der Landessprachen sei noch nicht
adäquat. 47

BERICHT
DATUM: 01.04.2010
MARC BÜHLMANN

Trotz der insgesamt positiven Signale – auch die Personalbefragung 2011 zeigte
überwiegend zufriedene Angestellte – sah das Parlament noch Verbesserungspotenzial.
So wurde eine Motion Teuscher (gp, BE) überwiesen, die den Bundesrat auffordert, am
‚Lohngleichheitsdialog‘ teilzunehmen und die Löhne des Bundespersonals auf
Geschlechterdiskriminierungen zu überprüfen. Die Motion wurde vom Bundesrat
unterstützt, obwohl bezüglich Lohngleichheit in der Verwaltung schon viel
unternommen worden sei. In beiden Räten wurde der Vorstoss seitens der SVP mit dem
Argument bekämpft, dass die Dialoge nur Kosten verursachten, eine Lohngleichheit
aber nie möglich sei. Beide Räte überwiesen jedoch das Anliegen. 48

MOTION
DATUM: 16.06.2011
MARC BÜHLMANN

Im Bericht über die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der
Bundesverwaltung von 2008 bis 2011, den der Bundesrat Ende Jahr genehmigte, wurde
eine leichte Zunahme des Frauenanteils um 1,2 Prozentpunkte auf 42% in der
Bundesverwaltung ausgewiesen. Eine recht grosse Zunahme von Frauen um 3,7
Prozentpunkte konnte dabei im höheren Kader nachgezeichnet werden; allerdings ist in
den hohen Lohnklassen der Frauenanteil mit 14,3% auch nach dieser Zunahme noch
gering. Die Verbesserung der Chancengleichheit wurde unter anderem auf die
Einführung von Massnahmen zur familienergänzenden Kinderbetreuung und den
Lohngleichheitsdialog zurückgeführt. 49

BERICHT
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Ein Postulat Yvonne Feri (sp, AG), das einen Bericht über unterstützende Massnahmen
zur Gleichstellung der Geschlechter verlangte, um eine Geschlechterquote von 40
Prozent in der Bundesverwaltung zu erreichen, wurde mit 94 (bürgerlichen) zu 73
(links-grünen) Stimmen abgelehnt. Die Ratsmehrheit folgte den Argumenten von
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die das Postulat zur Ablehnung empfahl, weil
die Forderung ohne den Bereich Verteidigung bereits erfüllt sei. 2013 hätte der
Frauenanteil ohne VBS und Grenzwachtkorps 43.3 Prozent betragen. Der Sollwert liege
bei 44 bis 48 Prozent. Diese Zahl strebe man auch in Kaderpositionen an, wo der
Frauenanteil nach wie vor tiefer sei. 50

POSTULAT
DATUM: 13.06.2014
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 51

Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 52

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Ende 2015 wies die Interparlamentarische Union, welche die Frauenquote im
Parlament weltweit vergleicht, die Schweiz auf Rang 29 aus. Zwar zeigte der Trend zu
adäquaterer Frauenvertretung nach den Wahlen 2015 leicht nach oben; mit 32% im
National- und 15.2% im Ständerat liegt die Schweiz in puncto Frauenrepräsentation
aber noch weit hinter Ruanda (64%), Bolivien (53%) oder Kuba (49%), welche die ersten
drei Ränge einnehmen. 
Als Ursache wurde in den Medien diskutiert, dass es im Gegenteil zu früher sogar eher
schwieriger geworden sei, Frauen für politische Ämter zu motivieren. Dies habe nach
wie vor mit der grösseren Dreifachbelastung zu tun, weil Frauen neben Berufs- und
politischer Arbeit häufiger als Männer auch noch stärker durch Familienarbeit belastet
seien. Hinzu käme neben dem ruppiger gewordenen politischen Umgangston – der
Frauen eher abschrecke – aber auch eine gewisse Zufriedenheit. Weil sie als
Selbstverständlichkeit wahrgenommen werde, werde für Gleichstellung nicht mehr so
gekämpft wie früher. Diskutiert wurde in den Medien auch die unterschiedliche
Betonung der Frauenförderung in den Parteien. Im Gegensatz zur GP oder zur SP,
haben etwa die CVP und insbesondere die SVP nur wenige oder kaum Frauen in
nationalen und kantonalen Ämtern. Interessant ist die Entwicklung bei der FDP, bei der
die Frauenvertretung in den 1990er Jahren gewachsen war, seit der Jahrtausendwende
aber stagniert. 53

BERICHT
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.2017
MARC BÜHLMANN
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Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
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RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 54
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Organisation der Bundesrechtspflege

Unterstützt von Parlamentarierinnen aller Couleur reichte Nationalrätin Kiener Nellen
(sp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, die eine angemessene Vertretung von
Frauen an den eidgenössischen Gerichten fordert. Ende 2013 betrug die Frauenquote
am Bundesgericht 28.9 Prozent, am Bundesstrafgericht 27.8 Prozent und am
Bundesverwaltungsgericht 32.4 Prozent. Diese Untervertretung soll mit geeigneten
Mitteln behoben werden. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr noch nicht behandelt. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 eingereichte parlamentarische Initiative, die eine angemessene Vertretung
von Frauen an den eidgenössischen Gerichten gefordert hätte, wurde von ihrer
Urheberin, Margret Kiener Nellen (sp, BE), zurückgezogen. Die Sozialdemokratin
anerkannte, dass sich die Gerichtskommission in dieser Sache in letzter Zeit vermehrt
Mühe gegeben habe. Allerdings sei eine repräsentative Vertretung noch nicht erreicht –
an den obersten Schweizer Gerichten arbeiten knapp ein Drittel Richterinnen. Weil sie
aber in der Kommission zu wenig Unterstützung erhalten habe, ziehe sie den Vorstoss
zurück. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
MARC BÜHLMANN

Ende 2018 veröffentlichte die Sonntagszeitung eine Analyse von rund 79'000
Bundesgerichtsurteilen, in der sie die Zusammensetzung des Bundesgerichtes
hinsichtlich des Geschlechts untersuchte. Die Zahlen zeigten, dass nur bei 48 Prozent
aller Urteile mindestens eine Richterin vertreten war. In 88 Prozent aller Urteile war
mindestens ein Richter vertreten. Mehr als die Hälfte aller Urteile am Bundesgericht,
das Ende 2018 aus 14 Bundesrichterinnen und 24 Bundesrichtern bestand, wurde also
von einem Mann oder einem rein männlichen Richtergremium aus drei oder fünf
Bundesrichtern gefällt. Auffällig war die Ungleichverteilung der Geschlechter zwischen
den einzelnen Abteilungen. So sassen in der ersten zivilrechtlichen Abteilung lediglich
Frauen, während die erste öffentlich-rechtliche Abteilung nur von Männern besetzt
war. Zentral für die Bildung der Gremien sind einzig die fachlichen und sprachlichen
Kenntnisse, nicht aber die Parteizugehörigkeit oder eben das Geschlecht. 
Die Zeitung zitierte zudem zwei Studien mit Resultaten zu Unterschieden in
Gerichtsurteilen zwischen Richterinnen und Richtern. In einer Studie aus der Schweiz
konnten keine Differenzen zwischen den Geschlechtern gefunden werden. Wichtiger
sei die individuelle Sozialisierung der oder des Richtenden. Eine Studie aus Kanada
hingegen zeigte, dass Richterinnen in gemischten Gremien mit ihrem Urteil häufiger in
der Minderheit sind und ergo anders urteilten als ihre männlichen Kollegen. Immerhin
habe man in der Schweiz zumindest bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität das
Recht, eine Gerichtsperson des eigenen Geschlechts zu beantragen, obwohl laut
Berichten von Anwältinnen und Anwälten sowie Strafrechtlern Richterinnen bei
Sexualdelikten strenger urteilen würden als ihre männlichen Kollegen, weil sie «die
Erzählungen der meist weiblichen Opfer eher in Zweifel ziehen», so die
Sonntagszeitung, 

Die Vereinigung «Juristinnen Schweiz» forderte, dass das Geschlecht bei der Wahl von
Richterinnen und Richtern eine grössere Rolle spielen soll. Ein Problem sei dabei
allerdings das Wahlverfahren, das die Parteizugehörigkeit zu stark beachte. Es gäbe
zwar viele Frauen zur Auswahl – an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten seien die
Studentinnen in der Überzahl –, weil diese in Parteien aber weniger gut vernetzt seien,
würden sie nicht gleich stark berücksichtigt wie Männer. 57

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.2018
MARC BÜHLMANN
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